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bestimmt steckt auch in Ihnen der Wunsch, 
einmal etwas Nichtalltägliches zu tun: Viel-
leicht einen Achttausender zu besteigen, den 
Regenwald zu erkunden oder eine Wüste zu 
durchqueren. Manche unter uns hatten die 
Gelegenheit, diese Träume zu verwirklichen!
Genau solche Abenteurer hat das Festival-
team, bestehend aus Gil Bretschneider von 
„Grenzenlos Expeditionen“ aus Lichtenstein 
und der Tourismus und Sport GmbH, vom 
3. bis 5. März 2017 in die Sachsenlandhalle 
nach Glauchau eingeladen.
Auch zu den 6. „AbenteuerTagen“ werden Sie 
ausgewählte Referenten in die entlegensten 
Welten führen und Ihnen die Vielfalt unseres 
Planeten Erde mit exzellenten und preisge-
krönten Vorträgen näher bringen. Auch dies-
mal werden diese verstehen, Sie mit einer 
einzigartigen Verbindung aus Vortrag und 

hochkarätigen Film- und Bildaufnahmen zu 
fesseln. 
Das ansprechende und sehenswerte Programm 
wird erneut von verschiedenen Workshops und 
erstmals von Kurzvorträgen umrahmt sein. 
Sie sehen, den Besuchern wird eine runde 
Sache geboten! Auch deshalb habe ich gern 
zum sechsten Mal die Schirmherrschaft über 
das Abenteuer-Festival übernommen. Ich 
hoffe, dass ich Ihr Interesse wecken konnte und 
würde mich freuen, Sie bei einem der span-
nenden Festivalbeiträge persönlich begrüßen 
zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Landrat
Dr. Christoph Scheurer
 Weiter auf Seite 15

6. AbenteuerTage
Liebe Freundinnen und Freunde des besonderen Events,

Mediathek zeigt aktuelles Landkreisgeschehen
Landkreis erweitert Angebot 

„Der Landkreis unterrichtet seine Einwoh-
ner laufend über die allgemein bedeutsamen 
Angelegenheiten seines Aufgabenbereiches. 
Er soll sich dabei auch elektronischer Formen 
bedienen“, regelt § 10 der Sächsischen Land-
kreisordnung vom 3. März 2014.
Diese Vorschrift verfolgt den Zweck, kommu-
nalpolitisches Interesse zu wecken und Einwoh-
nern intensivierte Mitsprachemöglichkeiten zu 

gewähren. Mit dem Nachsatz wird der Gesetz-
geber seitdem auch den „Neuen“ Medien hin-
sichtlich des Informationsrechts der Einwoh-
ner gerecht. Das heißt, dass sich die Landkreise 
bei der Information über die allgemein bedeut-
samen Angelegenheiten ihres Wirkungskrei-
ses auch elektronischer Formen bedienen 
sollen. Diesem Anspruch versucht der Land-
kreis unter anderem durch seine Homepage 

www.landkreis-zwickau.de gerecht zu wer-
den. Mit dem Einrichten einer Mediathek auf 
seiner Internetseite hat er sein Angebot mit-
tels elektronischer Medien erweitert. Hier 
finden Einwohner und Interessierte aktuelle, 
nach Themenkreisen sortierte kurze Film-
beiträge zum Landkreisgeschehen. Unter der 
Überschrift Politik sind unter anderem stets 
die politischen Statements zu Beschlüssen im 

Nachgang zu den Kreistagssitzungen zu finden.
Wer Lust hat, kann seine Heimat auch gern 
mittels Video-Aufnahmen, aus luftiger Höhe 
aufgenommen, betrachten.
Die Behörde hofft, dass die Mediathek dazu 
beiträgt, Informationen zum Landkreis zu 
vermitteln und die Identität der Einwohner 
mit dem noch jungen Landkreis Zwickau zu 
stärken.



Seite 2 JANUAR | 2017ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Amtsblatt Landkreis Zwickau
10. Jahrgang/1. Ausgabe

Herausgeber: 
Landkreis Zwickau, Landrat Dr. Christoph Scheurer 
Robert-Müller-Straße 4-8 · 08056 Zwickau

Amtlicher und redaktioneller Teil: 
Verantwortlich: Ilona Schilk, Pressesprecherin
Robert-Müller-Straße 4-8 · 08056 Zwickau
Telefon: 0375 4402-21040
Telefax: 0375 4402-21049

Redaktion:
Ines Bettge, Telefon: 0375 4402-21042
Ute Adling, Telefon: 0375 4402-21043
E-Mail: presse@landkreis-zwickau.de
Postanschrift: Robert-Müller-Straße 4-8
 08056 Zwickau

Verlag:
Verlag Anzeigenblätter GmbH Chemnitz
Brückenstraße 15 · 09111 Chemnitz
Geschäftsführer:  Tobias Schniggenfittig

Satz:
Page Pro Media GmbH · www.pagepro-media.de

Druck:
Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co KG
Brückenstraße 15 · 09111 Chemnitz

Vertrieb:
VDL Sachsen Holding GmbH & Co KG
Winklhofer Straße 20 · 09116 Chemnitz

Zustellreklamationen/Qualitätsmanagement
Telefon: 0371 656 22100

Das Amtsblatt erscheint in der Regel monatlich und wird an 
Haushalte des Landkreises Zwickau kostenlos verteilt.
Zusätzlich ist es in den Bürgerservicestellen des Landrats-
amtes und in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen kos-
tenlos erhältlich. Das Amtsblatt und alle in ihm enthaltenen 
Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Die nächste Ausgabe erscheint am 23. Februar 2017. 
Redaktionsschluss ist am 7. Februar 2017.

Impressum

Information zum 
Bürgerservice

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag 08:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr
Sonnabend* 09:00 bis 12:00 Uhr
*im Wechsel zwischen den Bürgerservicestellen

Sonnabendöffnungszeiten
Januar und Februar 2017

28. Januar 2017
Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 2

4. Februar 2017
Werdau, Königswalder Straße 18

11. Februar 2017
Limbach-Oberfrohna, Jägerstraße 2a

18. Februar 2017
Zwickau, Werdauer Straße 62

25. Februar 2017
Hohenstein-Ernstthal, Dr.-Wilhelm-Külz-
Platz 5

Anschrift und Kontakt:
Landkreis Zwickau
Landratsamt
Bürgerservice
PF 10 01 76
08067 Zwickau
Telefon: 0375 4402-21900
Fax: 0375 4402-31920
E-Mail:  buergerservice@ 

landkreis-zwickau.de

Amt für Service
und Informationstechnik

Ortsübliche Bekanntgabe der Sitzung des Wirtschafts-, Bau- und Umweltausschusses

Büro Landrat

Ortsübliche Bekanntgabe der Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Ortsübliche Bekanntgabe der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses

Die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsaus-
schusses findet am Mittwoch, dem 15. Feb-
ruar 2017 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Verwaltungszentrums in 08412 Werdau, 
Königswalder Straße 18, statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:

1. Information zur Förderung der freien 
Wohlfahrtspflege 2016

 InfoV/409/2017

2. Förderung der freien Wohlfahrtspflege 
2017

 BV/411/2017

3. Information zur Förderung der freien 
Wohlfahrtspflege 2017

 InfoV/410/2017

4. Investitionsprogramm Barrierefreies 
Bauen 2017 „Lieblingsplätze für alle“

 BV/412/2017

5. Informationen

Es folgt ein nicht öffentlicher Teil.

Zwickau, 12. Januar 2017

Dr. C. Scheurer
Landrat

Die Sitzung des Wirtschafts-, Bau- und 
Umweltausschusses findet am Mittwoch, 
dem 22. Februar 2017 im Sitzungssaal des 
Verwaltungszentrums in 08412 Werdau, 
Königswalder Straße 18, statt.

Nach einem nicht öffentlichen Teil folgt um 
17:15 Uhr folgender öffentliche Teil:

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:

3. Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
für das Objekt K 9315, Wiederherstel-
lung Straßenböschung Prinzenhöh-
le-Schlema, Stütz-BW-ID-Nr. 9764

 BV/414/2017

4. Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
für das Objekt K 6710, Ersatzneubau 
Mühlgrabenbrücke Schlunzig, BW 
5241748-ID-Nr. 9772

 BV/415/2017

5. Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
für das Verwaltungszentrum Glauchau, 
Haus 2, Gerhart-Hauptmann-Weg 1, 
08371 Glauchau, Bauhauptleistungen 
Los 30.03 Rohbau 2, Allgemeine Bau-
leistungen

 BV/424/2017

6. Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
für die Energetische Sanierung des 
Daches des Beruflichen Schulzentrums 
„August Horch“, Dieselstraße 17, 08058 
Zwickau, Vergabe Los Dachdecker

 BV/428/2017

7. Information zur Baumaßnahme Ener-
getische Sanierung (Dach) Berufliches 
Schulzentrum „August Horch“, Die-
selstraße 17, 08058 Zwickau, aus dem 
Maßnahmeplan „Brücken in die Zukunft“

 InfoV/402/2017

8. Information zur Baumaßnahme Stütz-
mauer und Außenanlagen – G-Schule 
Werdau, Crimmitschauer Straße 27, 
08412 Werdau, aus dem Maßnahmeplan 
„Brücken in die Zukunft“

 InfoV/403/2017

9. Informationen

Es folgt ein weiterer nicht öffentlicher Teil.

Zwickau, 12. Januar 2017

Dr. C. Scheurer
Landrat

Die öffentliche Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses findet am Mittwoch, dem 1. Feb-
ruar 2017 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Verwaltungszentrums in 08412 Werdau, 
Königswalder Straße 18, statt.

Tagesordnung:

1. Förderung der Träger der freien Jugend-
hilfe im Jahr 2017 im Leistungsbereich 
§ 11 SGB VIII

 BV/417/2017

2. Förderung der Träger der freien Jugend-
hilfe im Jahr 2017 im Leistungsbereich 
§ 12 SGB VIII

 BV/418/2017

3. Förderung der Träger der freien Jugend-
hilfe im Jahr 2017 im Leistungsbereich 
§ 13 SGB VIII

 BV/419/2017

4. Förderung der Träger der freien Jugend-
hilfe im Jahr 2017 im Leistungsbereich 
§ 14 SGB VIII

 BV/420/2017

5. Förderung der Träger der freien Jugend-
hilfe im Jahr 2017 im Leistungsbereich 
§ 16 SGB VIII

 BV/421/2017

6. Vergabe von beantragten Fördermit-
teln für die Errichtung, Sanierung, 
Instandsetzung und Modernisierung 
von Kindertageseinrichtungen sowie 
die Instandsetzung und Ausstattung von 
Kindertagespflegestellen im Landkreis 
Zwickau für das Jahr 2017

 BV/422/2017

7. Informationen

Zwickau, 12. Januar 2017

Dr. C. Scheurer
Landrat

Nachruf
Wir trauern um Herrn

Dr. Kurt Rudolph
Kreisrat des Landkreises Zwickau

Der Landkreis Zwickau verliert mit Herrn Dr. Kurt Rudolph, der nach langer schwerer Krank-
heit von uns gegangen ist, einen sehr engagierten Kommunalpolitiker.

Herr Dr. Rudolph war seit August 2008 Mitglied des Kreistages des Landkreises Zwickau. 
Er setzte sich stets mit Begeisterung und Herzblut für die Belange und zum Wohle des Land- 
kreises sowie dessen Bürgerinnen und Bürger ein. Durch sein Wirken und sein großes Engage-
ment konnte er nicht nur die Achtung und das Vertrauen seiner Kollegen gewinnen, sondern 
auch in unserem Landkreis eine hohe fachliche und menschliche Wertschätzung erfahren.

In Dankbarkeit für die Jahre der Zusammenarbeit bewahren wir ihm ein ehrendes Andenken.

Das tief empfundene Mitgefühl der Mitglieder des Kreistages Zwickau und der Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung gilt insbesondere seiner Familie, der wir viel Kraft und Trost wünschen.

Zwickau, im Januar 2017

Dr. Christoph Scheurer 
Landrat
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Straßenverkehrsamt

Öffentliche Zustellungen gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung

Offenlegung der Änderung von Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters
nach § 14 Abs. 6 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes – SächsVermKatG1

Für Herrn Frank Hutschenreuter, zuletzt wohn-
haft in Joliot-Curie-Straße 36, 08060 Zwickau, 
liegt im Verwaltungszentrum des Landratsam-
tes Zwickau, Kraftfahrzeugzulassungsbehörde, 
Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau, Haus 1, 
Zimmer 108, folgendes Schriftstück:

Bescheid des Landratsamtes Zwickau, 
Straßenverkehrsamt – Kfz-Zulassungs-
behörde 
vom 13. September 2016
Aktenzeichen: 1322 113.555 Z-BX936

zur Einsicht bereit.

Für Herrn Frank Stanieder, zuletzt wohnhaft 
in Franz-Mehring-Straße 15, 08058 Zwickau, 
liegt im Verwaltungszentrum des Landrats- 
amtes Zwickau, Kraftfahrzeugzulassungsbe-
hörde, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau, 
Haus 1, Zimmer 108, folgendes Schriftstück:

Bescheid des Landratsamtes Zwickau, 
Straßenverkehrsamt – Kfz-Zulassungs-
behörde 

vom 23. November 2016
Aktenzeichen: 1322 113.555 Z-SC29

zur Einsicht bereit.

Für Frau Madeleine Lux, zuletzt wohnhaft 
in Oststraße 38, 08371 Glauchau, liegt im 
Verwaltungszentrum des Landratsamtes 
Zwickau, Kraftfahrzeugzulassungsbehörde, 
Königswalder Straße 18, 08412 Werdau, 
Zimmer 614, folgendes Schriftstück:

Bescheid des Landratsamtes Zwickau, 
Straßenverkehrsamt – Kfz-Zulassungs-
behörde 
vom 23. Dezember 2016
Aktenzeichen: 1322 113.555 GC-AK43

zur Einsicht bereit.

Für Herrn Thomàs Duna, zuletzt wohnhaft 
in Katharienenstraße 4, 08412 Werdau,  liegt 
im Verwaltungszentrum des Landratsamtes 
Zwickau, Kraftfahrzeugzulassungsbehörde, 
Königswalder Straße 18, 08412 Werdau, 

Zimmer 614, folgendes Schriftstück:

Bescheid des Landratsamtes Zwickau, 
Straßenverkehrsamt – Kfz-Zulassungs-
behörde 
vom 23. Dezember 2016
Aktenzeichen: 1322 113.555 Z-K8237 

zur Einsicht bereit.

Diese Schriftstücke können  in den vorge-
nannten Dienststellen während der Öff-
nungszeiten der Kraftfahrzeugzulassungsbe-
hörde des Landratsamtes Zwickau (montags 
08:00 bis 12:00 Uhr, dienstags 08:00 bis 
12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, donners-
tags 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 
Uhr sowie freitags 08:00 bis 12:00 Uhr) ein-
gesehen werden.

Ab dem 26. Januar 2017 hängen für die Dauer 
von zwei  Wochen diesbezügliche Nachrich-
ten gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
an der jeweiligen Bekanntmachungstafel bzw. 
in den Schaukästen im Eingangsbereich der 

nachfolgend aufgeführten Dienstgebäude des 
Landratsamtes Zwickau aus:

- in 08371 Glauchau,
 Gerhart-Hauptmann-Weg 2 (Haus 1)
- in 08412 Werdau,
 Königswalder Straße 18 
- in 08412 Werdau,
 Zum Sternplatz 7 
- in 08056 Zwickau,
 Robert-Müller-Straße 4 – 8 (Gebäude C)
- in 08056 Zwickau,
 Werdauer Straße 62 (Haus 1 und Haus 7)  

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorge-
hend näher bezeichneten Schriftstücke an 
dem Tag als zugestellt gelten, an dem seit dem 
Tag des Aushängens zwei  Wochen verstrichen 
sind.

Zwickau, 5. Januar 2017

Heise
Amtsleiter 

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt 
für Ländliche Entwicklung und Vermessung, 
hat Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters 
geändert:

Betroffene Flurstücke:

Gemarkung Callenberg (4603): 1/b, 
42/5, 42/6, 43/2, 45/1, 55/1, 55/f, 
55/g, 56/3, 57/a, 58/4, 58/5, 58/6, 
59/5, 60/a, 61/2, 61/5, 61/7, 61/8, 
61/c, 63/4,  63/10, 63/12, 66, 67, 70, 
78, 79/a, 98/b, 102/3, 105/1, 109/1, 
109/d,111, 112, 120/a, 121/b, 122/1, 
131/2, 131/3, 144/1, 145/2, 147/1, 
149/a, 150/a, 151/3, 151/9, 151/10, 
151/d, 154/c, 159/c, 160, 161/a, 162/4, 
162/5, 163/5, 164, 165/a, 166, 166/a, 
167/1, 168/a, 172/1, 172/2, 172/3, 
172/5, 175, 188/b, 189/d, 189/e, 193, 
193/a, 193/b,193/c, 197, 241/b, 253/a, 
340, 349/1, 388/1, 388/2, 388/c, 389/4, 
389/13, 396/5, 404, 421/1, 421/c, 
443/a, 451/a, 458/1, 465/b, 465/c, 
511/4, 532/c, 532/d, 532/e, 532/f, 
532/g, 532/h, 532/i, 532/k, 532/l, 
532/n, 539/2, 540, 543/2, 553/2, 554/a, 
554/b, 556/4, 556/13, 556/17, 556/18, 
556/19, 556/21, 556/22, 557/2, 559/1, 
559/5, 559/7, 566/1, 567/2, 567/3, 
591, 591/1, 591/2, 591/b, 591/c, 612/1, 
618/1, 619/3, 620/1, 621/1, 622/1, 
623/1, 624/1, 624/3, 625/1, 625/2, 626, 
627, 628, 629, 630/4, 637, 638, 639, 640, 
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 
649, 650, 651, 652, 653/1, 653/2, 654, 
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 
663, 706/1, 708/1, 709, 712 und 713

Gemarkung Neuschönburg (8932): 
1a, 2a, 3/2, 4/1, 5a, 10/1, 11, 12/2, 
13/1, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 17c, 19a, 

20a, 22/1, 22a, 23/1, 23/3, 23/4, 26b, 
26c, 26d, 28/4, 30/3, 31/3, 31/4, 32/2, 
33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/9, 35/10, 
35/14, 35/19, 35/21, 35/23, 35c, 35k, 
35l, 35m, 35p, 35q, 37, 38/2, 39/2, 40a, 
41a, 45a, 47, 48a, 49a, 50, 51/3, 52/1, 
52/2, 53a, 55, 57/3, 58a, 59/2, 59/3, 
59/4, 59c, 60/3, 62a, 62b, 62d, 62f, 62h, 
62k, 64a, 65/2, 65h, 65m, 97/6, 97/7, 
97/10, 99/1, 99/3, 99e, 101/1, 102/2, 
108a, 109, 110a, 111, 112, 113, 115, 115a, 
120, 123, 124, 125/2, 126, 127, 128/1, 
129/1, 130, 131, 133a, 137, 138, 139/1, 
140/1, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 
154, 155, 156, 157, 163, 168/1, 169/5, 
169/14, 169/15, 169/18, 169/19, 
169/21, 169/25, 169/26, 169/28, 169b, 
169i, 169u, 169x, 170, 171, 173, 174, 
191, 193, 195, 199/1, 203, 206, 207/1, 
208, 209, 234, 252, 259/1, 260/1, 262, 
265, 266, 270, 274/1, 275, 284, 286, 
287, 290, 291, 292, 296/1, 296/2, 299, 
300, 302/6, 302/11, 311/44, 311/46, 
311/47, 311/54 und 312

Gemarkung Stenn (8944): 5/1, 6, 
8/1, 10, 11/1, 17/1, 18/1, 19/1,21, 
22/1, 23, 24/1,25/1, 26/1, 29, 33, 34, 
35, 36, 38, 40, 41, 46, 50/2, 53/1, 60, 
64/3, 64/4, 68/1, 69/1, 70/1, 71, 74, 
79, 83/1, 92, 98, 103/1, 106, 113, 114, 
115, 116/1, 118/1, 124/1, 126, 127, 
130, 132, 133, 137, 138, 143/1, 145, 
148, 149/1, 151/1, 152, 154/1, 158/2, 
159, 162, 166/2, 168/1, 169, 170, 171, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182/1, 183, 184, 185, 186, 187, 
189, 190, 191, 192, 193, 198/2, 198/4, 
198/6, 199/2, 199/3, 199/4, 200/1, 
200/10, 200/13, 200/14, 203, 204, 205, 
206, 207, 209, 210, 211, 212, 213/1, 
214, 215, 216, 218, 220, 222/4, 223/1, 
224, 226, 229/1, 231/4, 233/4, 234, 

236, 237, 239, 240/1, 241, 248, 249, 
252, 254, 255, 258, 259, 264, 265, 266, 
269, 270, 271, 275/1, 276, 277, 283, 
287/1, 289/1, 291/1, 292, 300, 304/1, 
305, 306, 308/1, 309, 310/1, 311/1, 
312/1, 314/1, 316, 318, 320/10, 320/9, 
329/1, 336/2, 336/3, 346/1, 354/9, 
368, 372/2, 381/2, 386/5, 387/1, 388, 
390/1, 390/2, 391/1, 396/1, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 416, 418, 
419/2, 420/1, 420/2, 421, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 450/7, 451/1, 463, 464/2, 
464/4, 483/3, 488/3, 488/5, 488/6, 
489/3, 489/4, 494/3, 513, 516/1, 
520/1, 525/2, 526/6, 526/7, 534/2, 
535/6, 544/1, 545, 546/2, 549/2, 
549/4, 549/5, 550/11, 550/14, 550/22, 
550/24, 550/40, 550/43, 550/56, 
556/2, 557/14, 557/17, 557/21, 559/1, 
560/1, 565/4, 565/8, 568/2, 568/5, 
568/8, 568/9, 573, 583, 592 und 597

Art der Änderungen:
Gebäude- bzw. Nutzungserfassung aus 
Luftbilderzeugnissen und Lageplänen

Allen Betroffenen wird die Änderung der 
Bestandsdaten des Liegenschaftskatas-
ters durch Offenlegung bekannt gemacht. 
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf 
diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6 
SächsVermKatG1.

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt 
für Ländliche Entwicklung und Vermes-
sung, ist nach § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 des 
Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setzes (SächsVermKatG)1 für die Führung 
des Liegenschaftskatasters zuständig. Der 
Änderung der Bestandsdaten des Liegen-
schaftskatasters liegen die Vorschriften des 
§ 14 SächsVermKatG1 zugrunde.

Die Unterlagen liegen ab dem 27. Januar  
bis zum 28. Februar 2017 im Sachgebiet 
Geodatenmanagement – GIS des Amtes für 
Ländliche Entwicklung und Vermessung, 
Stauffenbergstraße 2, 08066 Zwickau, in der 
Zeit

Dienstag
09:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag
09:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 15:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 
Satz 5 SächsVermKatG1 gilt die Änderung 
der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters 
sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
(8. März 2017) als bekannt gegeben.

Für Fragen stehen die Sachbearbeiter des 
Sachgebietes Geodatenmanagement – GIS 
während der Öffnungszeiten zur Verfügung. 
Es besteht die Möglichkeit, im Amt für Länd-
liche Entwicklung und  Vermessung die Fort-
führungsnachweise und die weiteren Unterla-
gen zu den Änderungen einzusehen.

Zwickau, 6. Januar 2017

Stark
Amtsleiterin

1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das 

Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 

29. Januar 2008, rechtsbereinigt mit Stand vom 14. Juli 

2013

Büro Landrat

Ortsübliche Bekanntgabe der Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Ortsübliche Bekanntgabe der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses

5. Informationen

Es folgt ein nicht öffentlicher Teil.

Zwickau, 12. Januar 2017

Dr. C. Scheurer
Landrat

6. Vergabe von beantragten Fördermit-
teln für die Errichtung, Sanierung, 
Instandsetzung und Modernisierung 
von Kindertageseinrichtungen sowie 
die Instandsetzung und Ausstattung von 
Kindertagespflegestellen im Landkreis 
Zwickau für das Jahr 2017

 BV/422/2017

7. Informationen

Zwickau, 12. Januar 2017

Dr. C. Scheurer
Landrat
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Kulturraum Vogtland-Zwickau

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Kulturraumes Vogtland-Zwickau für das Haushaltsjahr 2017

Amt für Abfallwirtschaft

Richtigstellung

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
jeweils geltenden Fassung hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 12. Dezember 2016 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Kulturraumes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 18.424.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 18.513.400 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
   (ordentliches Ergebnis) auf -89.400 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
   (Sonderergebnis) auf 0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf -89.400 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 0 EUR
- Gesamtergebnis auf -89.400 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf 18.424.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit auf 18.512.900 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
 und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -88.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo
 aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender
 Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
 und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -88.900 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Saldo aus Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der
 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung
 des Finanzmittelbestands auf  -88.900 EUR

 festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4
Kassenkredite werden nicht veranschlagt. 

§ 5
Der Hebesatz zur Deckung der Ausgaben (Kulturumlage)
wird wie folgt festgesetzt: 0,96530456 %
Der Kulturraum erhebt von seinen Mitgliedern eine
Kulturumlage in einer Höhe von 6.150.000 EUR

Zwickau, 21. Dezember 2016

Dr. Christoph Scheurer
Vorsitzender des Kulturkonventes

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird vom 30. Januar bis zum 6. Februar 2017 im Sekre-
tariat des Kulturraumes Vogtland-Zwickau, Reichenbacher Straße 34 in Plauen zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann niedergelegt (Öffnungszeiten Mo./Mi./Fr.: 08:00 bis 13:00 Uhr, 
Di./Do. 08:00 bis 17:00 Uhr).

Amt für Straßenbau

Bekanntmachung über die Umstufung einer Wegeanlage in 
der Gemeinde Mülsen, Ortsteil St. Micheln

Gemäß § 7 Abs. 1 Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 78) geändert worden 
ist, wird Folgendes öffentlich bekannt gemacht:
Das Landratsamt Zwickau hat gemäß § 7 Sächsisches Straßengesetz mit Datum vom 15. Dezem-
ber 2016 unter dem Aktenzeichen 1451.656.00 A 33/2016 folgende Verfügung erlassen:

1. Die Gemeindeverbindungsstraße „Lichtensteiner Straße“ in der Gemeinde Mülsen, Ortsteil St. 
Micheln, im Straßenbestandsverzeichnis von Mülsen, Ortsteil St. Micheln unter der laufenden 
Nummer 2 eingetragen, wird zwischen dem Anfangspunkt (Linie zwischen dem Eckpunkt der 
Flurstücke Nr. 400/19, 400/18, 532/2 und dem Eckpunkt der Flurstücke Nr. 406/19,406/18, 
532/2 der Gemarkung St. Micheln) und dem Endpunkt (Gemarkungsgrenze zur Stadt Lich-
tenstein)  mit Wirkung ab dem 1. April 2017 zum öffentlichen Feld- und Waldweg umgestuft.

2. Widmungsbeschränkungen: Keine 
3. Der Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Mülsen.
4. Die Rechtsbehelfsbelehrung lautet wie folgt:
 Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt 
Zwickau, Robert-Müller-Straße 4 - 8, 08056 Zwickau, zu erheben.

Die Verfügung einschließlich der Begründung und den zugehörigen Unterlagen liegt vom 
26. Januar 2017 bis zum 10. März 2017 beim Landratsamt Zwickau, Gerhart-Hauptmann-Weg 2, 
08371 Glauchau, Zimmer 402, zur Einsichtnahme aus und kann während der Sprechzeiten 
dort eingesehen werden.

Thomas Lobe
Amtsleiter

Im Kalendarium des Abfallkalenders des Landkreises Zwickau hat sich ein Druckfehler ein-
geschlichen, der jedoch keinerlei Auswirkungen auf die bekannten Entsorgungstermine hat.
 
Der erste Advent 2017 fällt nicht wie abgedruckt auf den 26. November, sondern auf den 
3. Dezember. Folglich wird der zweite Advent am 10. und der dritte Advent am 17. Dezember 
begangen. Am vierten Advent 2017 wird bereits Heiligabend gefeiert.

Das Abfallwirtschaftsamt entschuldigt sich für dieses Versehen. 

 „audire“ – das AKUSTISCHE AMTSBLATT
» Kostenlose Zusendung an Blinde und Sehbehinderte
» Parallel zur monatlichen gedruckten Ausgabe des Amtsblattes erscheint das  

AKUSTISCHE AMTSBLATT „audire“ als Audio-CD 

Blinde und sehbehinderte Menschen, die sich für ein kostenloses Abonnement interessieren, können sich in der Pressestelle 
des Landratsamtes unter Telefon 0375 4402-21042 bzw. per E-Mail: presse@landkreis-zwickau.de melden.
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Kulturraum Vogtland-Zwickau

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Kulturraumes Vogtland-Zwickau für das Haushaltsjahr 2017

Zweckverband Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna

Bekanntmachung zur Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2017
Vom 6. Januar 2017

Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2017

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Saldo aus Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der
 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung
 des Finanzmittelbestands auf  -88.900 EUR

 festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4
Kassenkredite werden nicht veranschlagt. 

§ 5
Der Hebesatz zur Deckung der Ausgaben (Kulturumlage)
wird wie folgt festgesetzt: 0,96530456 %
Der Kulturraum erhebt von seinen Mitgliedern eine
Kulturumlage in einer Höhe von 6.150.000 EUR

Zwickau, 21. Dezember 2016

Dr. Christoph Scheurer
Vorsitzender des Kulturkonventes

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird vom 30. Januar bis zum 6. Februar 2017 im Sekre-
tariat des Kulturraumes Vogtland-Zwickau, Reichenbacher Straße 34 in Plauen zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann niedergelegt (Öffnungszeiten Mo./Mi./Fr.: 08:00 bis 13:00 Uhr, 
Di./Do. 08:00 bis 17:00 Uhr).

Dem Zweckverband Frohnbach obliegt die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in sei-
nem Verbandsgebiet. Verbandsgebiet sind die Gemeindegebiete der Stadt Limbach-Oberfrohna 
und der Gemeinde Niederfrohna.

Die nachstehende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2017 wird bekannt gemacht.

Das Landratsamt des Landkreises Zwickau als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Bescheid vom 
21. Dezember 2016 (1080/092.121-Z04-01/17/Schl) die Gesetzmäßigkeit der Haushalts-
satzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung liegt mit dem Wirtschaftsplan und seinen Anlagen gemäß § 58 Abs. 1 des 

Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der 
Sächsischen Gemeindeordnung in der Zeit vom 30. Januar 2017 bis 10. Februar 2017 in der 
Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverbandes Frohnbach  in 09243 Niederfrohna, Limbacher 
Straße 23 (Telefon: 03722 73480), während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsichtnahme aus.

Niederfrohna, 6. Januar 2017
Zweckverband Frohnbach

Kertzscher
Verbandsvorsitzender

Aufgrund von § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in Verbindung mit 
§ 58 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna am 
9. November 2016 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1
1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit

 Erträge  3.951.374 EUR
 Aufwendungen 4.540.800 EUR
 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) - 589.426 EUR

 Der Finanzplan wird festgesetzt mit

 dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 3.465.674 EUR
 dem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.871.500 EUR
 Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit 594.174 EUR

 dem Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit 3.090.000 EUR
 dem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 5.370.000 EUR
 Saldo aus Investitionstätigkeit - 2.280.000 EUR

 dem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR
 dem Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 450.000 EUR
 Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 450.000 EUR

 Veränderung des Finanzmittelbestandes am Ende des
 Wirtschaftsjahres von Zugang (+)/Abgang (-) - 2.135.826 EUR

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 (Kreditermächtigungen) (ohne Umschuldungen) (2017) 0 EUR
 (2018 – 2020: 1.080.000 EUR)

3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 6.591.000 EUR
 (2018 – 2020)

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 908.000 EUR

Zweckverband Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

Für Herrn Torsten Schulz, zuletzt wohnhaft Am Eichenwald 7 in 09212 Limbach-Oberfrohna, 
liegt in der Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverbandes Frohnbach, Limbacher Straße 23, 
09243 Niederfrohna, folgendes Schriftstück:

Abgabebescheid über die Weiterberechnung der Kleineinleiterabgabe des Zweckver-
bandes Frohnbach für das Jahr 2015 vom 10. November 2016, Geschäftszeichen: 2479

zur Einsicht bereit.

Dieses Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten des Zweck-
verbandes (dienstags 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr sowie donnerstags 09:00 bis 

12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr) abgeholt oder eingesehen werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen (z. B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Ein Dokument gilt nach § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind. 

Niederfrohna, 9. Januar 2017

Dr. Heinrich
Geschäftsleiter

§ 3
Nach § 12 Absatz 3 der  Verbandssatzung wird für den durch sonstige
Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf für das Wirtschaftsjahr 2017
die Betriebskostenumlage in Höhe von 42.000 EUR
wie folgt festgesetzt:

Stadt Limbach-Oberfrohna (24.059 Einwohner) 38.400 EUR
Gemeinde Niederfrohna (  2.231 Einwohner) 3.600 EUR
Der Einwohnerstand ist jeweils der vom 30. Juni des dem Wirtschaftsjahr vorangegangenen Jahres 
(für 2017 gilt der 30. Juni 2016). (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen).*

*hier: Stichtag 30. Dezember 2015, da Daten zum 30. Juni 2016 noch nicht vorlagen.

Nach § 15 Abs. 6 der  Verbandssatzung wird für die versiegelten Flächen
von öffentlichen Verkehrsflächen zur Ableitung von Niederschlags-
wasser eine Niederschlagswasserumlage als Betriebskostenumlage
wie folgt festgesetzt: 118.254 EUR

Stadt Limbach-Oberfrohna (894.780 m²) 108.873 EUR
Gemeinde Niederfrohna (  57.590 m²) 9.381 EUR

Niederfrohna, 6. Januar 2017

Kertzscher
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Nach § 47 Abs. 2, § 5 Abs. 3 SächsKomZG in Verbindung mit § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als vom Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntma-

chung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der Jahresfrist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter 

Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist (§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO) jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Amt für Personal und Organisation 

Stellenausschreibung

Stellenausschreibung

Im Amt für Planung, Schule, Bildung des 
Landratsamtes Zwickau, Sachgebiet Planung, 
Controlling, ist folgende Vollzeitstelle ab dem 
nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet zu 
besetzen:

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 
Kita-Fachberatung
(Kennziffer 02/2017/DII)

Das Amt für Planung, Schule, Bildung ist dem 
Dezernat II – Jugend, Soziales und Bildung - 
zugeordnet. 

Das Aufgabengebiet umfasst:

- sozialpädagogische Beratung von Kin-
dertageseinrichtungen und deren Träger 
sowie Tagespflegepersonen:

 - Mitwirkung, Begleitung und  Weiterent-
wicklung der pädagogischen Konzeption 
der Einrichtungen und Tagespflegeper-
sonen sowie Projekten in den Einrich-
tungen

 - thematische Schwerpunktberatung in 
Arbeitskreisen

 - Durchführung von Einzel-, Gruppen- 
und Teamberatungen

 - fachliche Beratung und Begleitung inte-
grativer Einrichtungen einschließlich 
förderpädagogischer und integrativer 
Prozesse im Einzelfall etc.

- Fort- und  Weiterbildung der Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen und Tagespfle-
gepersonen:

 - Analyse, Erfassung und Aufbereitung 
des Fort- und Weiterbildungsbedarfs 
der Leiterinnen und pädagogischen 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-
gen und Tagespflege unter Beachtung 
des Sächsischen Bildungsplanes, der 

neuen Erkenntnisse der Pädagogik und 
Entwicklungspsychologie

 - Absicherung und Ausgestaltung der 
Fort- und Weiterbildung gemäß der 
Vertragsvereinbarung mit dem Fortbil-
dungsträger

 - Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung bei der Erfüllung der Vertrags-
inhalte etc.

- Arbeit in Fachgremien:
 - Organisation von Facharbeitsgruppen 

im Landkreis Zwickau
 - Mitarbeit in kommunalen Fachgremien, 

Arbeitskreisen des Landesjugendamtes etc.

- Reflexion der eigenen Arbeit

Das Aufgabengebiet erfordert:

- Rechtskenntnisse für die übertragenen 
Aufgaben, u. a. in den Bereichen von Sozi-
algesetzbuch I, VIII und X, Landesjugend-
hilfegesetz, Sächsisches Kita-Gesetz sowie 
dazugehörige Verordnungen etc.

- anwendungsbereite Kenntnisse im 
MS-Office

- sichere Beherrschung von Präsentations-
techniken, -software und -werkzeugen

- sehr gute mündliche und schriftliche Aus-
drucksweise

- sicheres Auftreten und Verhandlungsge-
schick

- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft 
zur dienstlichen Nutzung des privaten Pkw

Die erforderliche Qualifikation ist:

- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
als Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin/
Sozialarbeiter oder Sozialpädagogin/Sozi-
alpädagoge

Wünschenswert sind:
- einschlägige Berufserfahrung, zum 

Beispiel in Leitungsfunktionen in Kin-
dertagesstätten oder im Bereich der 
entsprechenden pädagogischen Fachbe-
ratung

- erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung 
zur Multiplikatorin/zum Multiplikator 
für die systematische Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung in Kinder- 
tageseinrichtungen (Qualitätssicherungs-
instrument „Päd Quis“) oder

- Zertifikat über die Befähigung, den 
Prozess der Qualitätsentwicklung mit 
Hilfe o. g. Instruments in einer Kita eigen-
ständig durchführen zu können

Die Vergütung bemisst sich nach der Entgelt-
gruppe S 11b für Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). 

Arbeitsort ist derzeit Werdau.

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich 
erwünscht. 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung werden schwerbehinderte 
und gleichgestellte Bewerberinnen/Bewer-
ber  nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches 
(SGB) IX berücksichtigt. Ein entsprechen-
der Nachweis der Schwerbehinderung bzw. 
Gleichstellung ist den Bewerbungsunterlagen 
beizufügen.

Aussagefähige Bewerbungen mit Lebenslauf, 
Ablichtungen von Schul- und Arbeitszeug-
nissen und lückenlosen Tätigkeitsnachweisen 
werden bis zum 2. Februar 2017 (Postein-
gangsstempel) unter Angabe der Kennziffer 

02/2017/DII erbeten an das

Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation/
Sachgebiet Personal
Postfach 10 01 76
08067 Zwickau.

Die Bewerbungsunterlagen können auch 
elektronisch eingereicht werden. Für eine 
sichere und verschlüsselte Übertragung steht 
das Secure Mailgateway des Freistaates Sach-
sen zur Verfügung. Weitere Informationen 
dazu sind im Internet unter http://www.sid.
sachsen.de/signatur.htm zu finden.
Zur Nutzung des Mailgateways muss eine 
passive Registrierung auf der genannten 
Seite durchgeführt werden. Nach Erhalt der 
Zugangsdaten können die Unterlagen an die 
Adresse personalamt@landkreis-zwickau.de 
gesandt werden. Die Größe der E-Mail sollte 
auf 5 MB begrenzt werden.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber  ist ver-
pflichtet, ein Behördenführungszeugnis nach 
§ 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz beim 
zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantra-
gen und die Erstellungskosten zu tragen. Es 
ist nicht notwendig, bereits den Bewerbungs-
unterlagen ein Führungszeugnis beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur voll-
ständige und fristgerecht eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren 
berücksichtigt werden können. 

Um Beifügen eines ausreichend frankierten 
Rückumschlages wird gebeten.

Im Amt für Service und Informationstech-
nik des Landratsamtes Zwickau ist ab dem 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Teil-
zeitstelle im Umfang von 28 Wochenstunden 
befristet bis 30. Juni 2018 zu besetzen:

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
Grundstücksverkehrsordnung
(Kennziffer 107/2016/DI)

Da die Einstellung auf der Grundlage von 
§ 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) erfolgt, können nur Bewerberin-
nen/Bewerber berücksichtigt werden, die in 
den letzten drei Jahren nicht in einem unbe-
fristeten oder befristeten Arbeitsverhältnis 
mit dem Landkreis Zwickau standen. 

Das Amt für Service und Informationstechnik 
ist dem Dezernat I – Finanzen und Service – 
zugeordnet.

Das Aufgabengebiet umfasst:

-  Bescheiderteilung nach Grundstücksver-
kehrsordnung in Regelfällen, z. B.:

 - Sichten und Registrieren der Anträge
 - Prüfen der Anträge auf  Vollständigkeit 

und ggf. Nachfordern fehlender Unter-
lagen

 - Zuständigkeitsprüfung

 - Anfordern der Positiv- bzw. Negativ-
teste bei den zuständigen Behörden

 - Ausfertigen von Bescheiden und Kosten-
bescheiden

 - Haushaltsbearbeitung
 - Archivierung
 - Erteilung von schriftlichen und mündli-

chen Auskünften etc.

Das Aufgabengebiet erfordert: 

- Kenntnisse zum Grundstücksverkehrsrecht 
und angrenzendem Recht (insbesondere 
Grundstücksverordnung, Vermögensge-
setz, Investitionsvorranggesetz, Grund- 
buchordnung, Beurkundungsverordnung)

- Kenntnisse zum Verwaltungsverfahren 
und Kostenfestsetzung (Verwaltungsver-
fahrensgesetz, Verwaltungszuständigkeits-
gesetz, Verwaltungsgerichtsordnung etc.)

- Flexibilität und Belastbarkeit
- hohes Engagement 
- fundierte EDV-Kenntnisse 
- Führerschein Klasse B und Bereitschaft zur 

dienstlichen Nutzung des privaten Pkw 

Die erforderliche Qualifikation ist:

- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, 
mindestens für den mittleren Verwal-
tungsdienst 

oder 
- ein erfolgreicher Abschluss einer dreijäh-

rigen Berufsausbildung nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) mit einschlägiger 
Berufserfahrung

Die Vergütung richtet sich nach der Entgelt-
gruppe 6  TVöD.

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich 
erwünscht.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung werden schwerbehinderte 
und gleichgestellte Bewerberinnen/Bewer-
ber nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches 
(SGB) IX berücksichtigt. Ein entsprechen-
der Nachweis der Schwerbehinderung bzw. 
Gleichstellung ist den Bewerbungsunterlagen 
beizufügen.

Aussagefähige Bewerbungen mit Lebenslauf, 
Ablichtungen von Schul- und Arbeitszeugnis-
sen und lückenlosen Tätigkeitsnachweisen 
werden bis zum 2. Februar 2017 (Postein-
gangsstempel) unter Angabe der Kennziffer 
107/2016/DI erbeten an das 

Landratsamt Zwickau 
Amt für Personal und Organisation/
Sachgebiet Personal
Postfach 10 01 76 
08067 Zwickau.

Die Bewerbungsunterlagen können auch 
elektronisch eingereicht werden. Für eine 
sichere und verschlüsselte Übertragung steht 
das Secure Mailgateway des Freistaates Sach-
sen zur Verfügung. Weitere Informationen 
sind im Internet unter www.sid.sachsen.de/
signatur.htm zu finden.
Zur Nutzung des Mailgateways ist eine pas-
sive Registrierung auf der genannten Seite 
durchzuführen. Nach Erhalt der Zugangs-
daten können die Unterlagen an die Adresse 
personalamt@landkreis-zwickau.de gesandt 
werden. Die Größe der E-Mail sollte auf 5 
MB begrenzt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur voll-
ständige und fristgerecht eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren 
berücksichtigt werden können. 

Um Beifügen eines ausreichend frankierten 
Rückumschlages wird gebeten.



ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Seite 7 JANUAR | 2017 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Amt für Personal und Organisation 

Stellenausschreibung

Straßenverkehrsamt 

Klarstellung der Rechtslage bezüglich der Anwendung
des Güterkraftverkehrsgesetzes auf land- oder forstwirtschaftliche Lohnunternehmer

Pressestelle 

Redaktionsschluss- 
und Erscheinungstermine 
des Amtsblattes 
des Landkreises Zwickau 
für das Jahr 2017

Im Zentralen Vergabebüro des Landratsamtes 
Zwickau ist ab dem nächstmöglichen Zeit-
punkt folgende Vollzeitstelle unbefristet zu 
besetzen: 

Leiterin/Leiter
Zentrales Vergabebüro
(Kennziffer 05/2017/DI) 

Das Zentrale Vergabebüro ist dem Dezernat I 
– Finanzen und Service – zugeordnet. 

Das Aufgabengebiet umfasst:

- Leitung des Zentralen Vergabebüros:
 - Vorgesetztenfunktion, u. a. mit Ent-

scheidungen zu Verteilung von Arbeits-
aufgaben, Arbeitsabläufen, Beurteilun-
gen etc.

 - Entscheidungen spezifischer Angelegen-
heiten des Büros

 - fachliche Anleitung und Schulung der 
Mitarbeiter u. a.

- Erarbeitung und Durchsetzung inner-
dienstlicher Regelungen zu Ausschrei-
bungsverfahren:

 - Anpassung der Dienstanweisung Vergabe 
und interner Regelungen an die sich ver-
ändernden rechtlichen Regelungen

 - Organisation von Datenflüssen zur 
Erstellung von Statistiken verbunden 
mit dem Ziel, das Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahren zu optimieren u. a.

- Bearbeitung schwieriger Vergabeverfah-
ren:

 - Beratung und Unterstützung der 
Bedarfs- und Vergabestellen bei der Ver-
tragsgestaltung bzw. bei  Vertragsstörung 
hinsichtlich der Wahl des  Vergabeverfah-
rens

 - Kontakt mit Bietern und Bewerbern, 
Beantwortung und Klärung von Rück-
fragen

 - bei Zuständigkeit von Ausschüssen/ 
Kreistag Unterstützung der Vergabe-
stelle bei der Erarbeitung erforderlicher 
Entscheidungsvorschläge und Vorlagen

 - Begleitung von Verfahren bei der Verga-
bekammer und Nachprüfungsbehörde

 - Zuarbeiten für das Rechtsamt beim Ein-
legen von Rechtsmitteln durch Bieter 
u. a.

- Fertigung von Stellungnahmen aus verga-
berechtlicher Sicht:

 - Rechtliche Wertung zu Vergaben an 
Tochterunternehmen (Inhousege-
schäfte)

 - Beurteilung der Ausschreibungspflich-
ten bei Fortführung oder Änderung von 
Verträgen

 - Rechtliche Wertung bei Vergaben von 
Konzessionen und öffentlichen Aufträ-
gen mittels öffentlicher privater Part-
nerschaft

Das Aufgabengebiet erfordert:

- Fähigkeit zur Leitung eines Teams
- ausgeprägte Sozialkompetenz
- strategisches Denkvermögen, Verhand-

lungsgeschick und Durchsetzungsver-
mögen

- besonders hohe psychische Belastbarkeit
- sicheres und überzeugendes Auftreten
- aktuelle Fachkenntnisse im Bereich der 

Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabe-
recht – z. B. EU Vergaberecht, Verord-
nung über die Vergabe öffentlicher Auf-
träge, Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen Teil A und Teil B, Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil 

A und Teil B, Sächsisches Vergabegesetz 
etc.)

- Führerschein Klasse B sowie Bereitschaft 
zur dienstlichen Nutzung des privaten 
Pkw 

Die erforderliche Qualifikation ist:

- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung für den höheren Verwaltungsdienst 
auf Basis eines geeigneten Hochschul- 
oder Universitätsabschlusses

oder
- ein Masterabschluss eines akkreditierten 

Studienganges und einschlägige Berufser-
fahrung im Vergaberecht

Es wird eine anspruchsvolle, abwechslungs-
reiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
geboten. Die Einstellung erfolgt als tarifli-
che/tariflicher Beschäftigte/Beschäftigter in 
der Entgeltgruppe 13  TVöD/VKA.

Arbeitsort ist derzeit Werdau.

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung 
sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich 
erwünscht. 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung werden schwerbehinderte 
und gleichgestellte Bewerberinnen/Bewer-
ber nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches 
(SGB) IX berücksichtigt. Ein entsprechen-
der Nachweis der Schwerbehinderung bzw. 
Gleichstellung ist den Bewerbungsunterla-
gen beizufügen.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Kopien der Schul- und Berufsabschlüsse, 
lückenlosen Arbeitszeugnissen und sonstigen 
Nachweisen werden bis zum 15. Februar 

2017 (Posteingangsstempel) unter Angabe 
der Kennziffer 05/2017/DI erbeten an das  

Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation/
Sachgebiet Personal
Postfach 10 01 76
08067 Zwickau.

Die Bewerbungsunterlagen können auch 
elektronisch  eingereicht werden. Für eine 
sichere und verschlüsselte Übertragung 
steht das Secure Mailgateway des Freistaates 
Sachsen zur Verfügung. Weitere Informatio-
nen sind im Internet unter www.sid.sachsen.
de/signatur.htm zu finden. Zur Nutzung des 
Mailgateways ist eine passive Registrierung 
auf der genannten Seite durchzuführen. 
Nach Erhalt der Zugangsdaten können die 
Unterlagen an die Adresse personalamt@
landkreis-zwickau.de gesandt werden. Die 
Größe der  E-Mail sollte auf 5 MB begrenzt 
werden.

Die/Der nach Durchführung des Stellen-
besetzungsverfahrens für die Einstellung 
vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist 
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregisterge-
setz beim zuständigen Einwohnermeldeamt 
zu beantragen und die Erstellungskosten zu 
tragen. Es ist nicht notwendig, bereits den 
Bewerbungsunterlagen ein Führungszeugnis 
beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur voll-
ständige und fristgerecht eingegangene 
Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren 
berücksichtigt werden können. 

Das Sächsische Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr informiert über 
die Klarstellung der Rechtslage bezüglich der 
Anwendung des Güterkraftverkehrsgesetzes 
(GüKG) auf land- oder forstwirtschaftliche 
Lohnunternehmer.
Bisher gingen die landwirtschaftlichen Ver-
bände offensichtlich davon aus, dass Beför-
derungen land- oder forstwirtschaftlicher 
Lohnunternehmer (Unternehmer, die im  
Auftrag von Landwirten oder landwirtschaft-
lichen Genossenschaften Dienst- und Arbeits-
leistungen in der Landwirtschaft für Dritte 
erbringen) regelmäßig in den Anwendungsbe-
reich des Ausnahmetatbestandes nach § 2 Abs. 
1 Nr. 7 GüKG fallen und daher nicht erlaub-
nispflichtig sind. 
Von ihnen durchgeführte Beförderungen erfol-
gen regelmäßig nicht für eigene Zwecke eines 
landwirtschaftlichen Betriebes bzw. für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe oder eines Maschinenrings. 
Die Einbeziehung von Gewerbetreibenden in 
Nachbarschaftshilfe ist nicht zulässig. Nach-
barschaftshilfe liegt auch nicht vor, wenn die 
Hilfeleistung tatsächlich zum Gewerbe wird. 

Auch Beförderungen, die im Vorfeld oder im 
Nachgang von Arbeitsleistungen erbracht wer-
den, unterliegen der Erlaubnispflicht nach § 3 
GüKG. Ob die Beförderung den Hauptzweck 
der Beauftragung des Lohnunternehmers dar-
stellt oder lediglich der Unterstützung eines 
Arbeitsauftrages dient - bspw. Gülletransporte 
des Lohnunternehmers vom Hof zum Feld und 
das unmittelbar anschließende Ausbringen der 
Gülle - ist nicht von Bedeutung. Eine Privile-
gierung von Unternehmen, die neben land-
wirtschaftlichen Dienst- und Arbeitsleistun-
gen auch gewerbliche Beförderungsleistungen 
erbringen, die in dieser Form grundsätzlich 
auch von anderen Markteilnehmern erbracht 
werden könnten, ist vom Gesetzgeber weder 
beabsichtigt noch erscheint diese geboten.

Vor dem Hintergrund dieses Missverständ-
nisses räumt das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) den 
landwirtschaftlichen Lohnunternehmern eine 
Übergangsfrist bis zum 31. Mai 2017 ein.

Beförderungen, die von landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmen im Vorfeld oder im Nach-

gang von Arbeitsleistungen ohne entspre-
chende Erlaubnis durchgeführt werden, sollen 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht geahndet wer-
den. Es soll bei Beanstandungen lediglich eine 
Belehrung über die Rechtslage erfolgen. Der 
Kontrolldienst des Bundesamtes für Güterver-
kehr (BAG) wurde angewiesen, dementspre-
chend zu verfahren.

Das Sächsische Staatsministerium des Innern 
(SMI) wird die Polizeidienststellen ebenfalls 
anweisen, bis zum Fristablauf diesbezügliche 
Verstöße nicht zu ahnden.

Zwickau, 24. November 2016
Landratsamt Zwickau

Heise
Amtsleiter

Redaktions-
schluss

Erscheinungs-
termin

07. Februar 2017 23. Februar 2017

07. März 2017 23. März 2017

04. April 2017 20. April 2017

02. Mai 2017 18. Mai 2017

06. Juni 2017 22. Juni 2017

04. Juli 2017 20. Juli 2017

01. August 2017 17. August 2017

05. September 2017 21. September 2017

04. Oktober 2017 19. Oktober 2017

07. November 2017 23. November 2017

05. Dezember 2017 21. Dezember 2017
Weitere Auskünfte erteilt die 
Erlaubnis- und Lizenzbehörde unter
Telefon 0375 4402-24213.
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Im Rahmen der Festveranstaltung 
zur Anerkennung bürgerlichen 
Engagements am 3. Dezember 
2016 im Sächsischen Landtag in 
Dresden wurde Herr Rudolf Heu-
ser aus Zwickau auf  Vorschlag des 
Landrates des Landkreises Zwickau, 
Dr. Christoph Scheurer, für sein 
uneigennütziges ehrenamtliches 
Wirken ausgezeichnet.

Rudolf Heuser, Jahrgang 1939, 
wohnhaft in Zwickau, hat sich als 
Mitglied der Forschungsgruppe 
Kursächsische Postmeilensäulen e. V. 
um die Erforschung, Erhaltung, Res-
taurierung und Rekonstruktion Kur-
sächsischer Postmeilensäulen und 
Königlich-Sächsischer Meilensteine 
im Landkreis Zwickau besonders 
verdient gemacht. Dabei arbeitete 
er eng mit den zuständigen Denk-

malschutzbehörden und Straßenbau-
verwaltungen, dem Landratsamt und 
den Kommunen sowie Sponsoren, 
Eigentümern, Restauratoren bzw. 
örtlichen Vereinen von der Idee über 
das Konzept bis hin zur Finanzierung 
und Umsetzung zusammen.

Begonnen hat er vor ca. 15 Jahren 
mit dem Projekt der Nachbildung 
der Postdistanzsäule vom ehemali-

gen Schneeberger Tor in der Inneren 
Schneeberger Straße in Zwickau. 
Der Reigen seines ehrenamtlichen 
Engagements reichte über zahlreiche 
Meilensteine an den Bundes-, Staats- 
und Kreisstraßen.

Pressestelle

Anerkennung von 
bürgerschaftlichem Engagement
Rudolf Heuser aus Zwickau wurde geehrt

Landrat Dr. Christoph Scheurer, 
Rudolf Heuser und Helmut 

Stenker am Postmeilenstein in 
Reinsdorf

Foto: Archiv Pressestelle Land-
ratsamt

Das Jugendamt des Landkreises 
Zwickau bittet aus gegebenem 
Anlass darum, von Antragstellun-
gen in der Unterhaltsvorschuss-
kasse des Landkreises Zwickau, die 
sich auf die Ausweitung des Unter-

haltsvorschussgesetzes beziehen, 
vorerst abzusehen. 

Die Bitte wird damit begründet, 
dass die für den 1. Januar 2017 
geplante Ausweitung der Leis-

tungsberechtigung nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
für Kinder vom 12. bis 18. Lebens-
jahr und die Aufhebung der Bezugs-
dauer von maximal sechs Jahren 
vorerst nicht erfolgt.

Das Bundeskabinett hat sich am 
14. Dezember 2016 mit der Neu-
ordnung der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen befasst. Zur 
UVG-Leistungsausweitung gibt 
es noch keine Einigung zwischen 

Bund und Ländern, so dass die 
Änderungen bisher nicht beschlos-
sen wurden.
Darüber soll in einer Arbeits-
gruppe ab Januar 2017 weiter dis-
kutiert werden. 

Das Landratsamt Zwickau lädt am 
Samstag, dem 18. März 2017, 
Gründungswillige, Unternehmens-
nachfolger und Unternehmer zum 
Informationstag für Existenzgrün-
der und Unternehmer in die Sach-
senlandhalle Glauchau ein.
In der Zeit von 09:00 bis 13:00 
Uhr haben Interessenten, die ein 
Unternehmen gründen, überneh-
men oder ihr bestehendes Unter-
nehmen weiterentwickeln und 
sichern wollen, die Möglichkeit, 

sich umfassend zu den Themen zu 
informieren.
Im Focus stehen Vorträge und 
aktuelle Informationen rund um 
die Vorbereitung einer Existenz-
gründung, die Übernahme eines 
Unternehmens oder Erläuterungen 
zu Investitionsmöglichkeiten eines 
bestehenden Unternehmens sowie 
Einzelgespräche für die Teilnehmer, 
um individuelle Informationen und 
Hinweise für ihr Vorhaben zu erhal-
ten.

Weitere Informationen zum Ver-
anstaltungsprogramm werden 
im Amtsblatt Februar sowie auf 
der Internetseite des Landkreises 
Zwickau veröffentlicht.

Jugendamt 

Noch keine Ausweitung der Anspruchsberechtigung 
nach Unterhaltsvorschussgesetz
Amt bittet, vorerst von Antragstellungen abzusehen

Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 

Sprechtage der 
Handwerkskammer Chemnitz
Terminvereinbarung erforderlich

„Erst informieren – dann investieren“

Informationstag für Existenzgründer und Unternehmer

Kontakt:    
Landratsamt Zwickau
Amt für Kreisentwicklung, 
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Sachgebiet Kreisentwicklung,  
Wirtschaftsförderung, Tourismus
Ansprechpartnerin: 
Frau Martina Wagenknecht 
Telefon:  0375 4402-25111
E-Mail:  unternehmerservice@ 
 landkreis-zwickau.de

Die Beratungsstelle für Unterneh-
mer und Existenzgründer infor-
miert zu
- Existenzgründungen
- aktuellen Förderprogrammen 

von EU, Bund, Land
- Finanzierungsmöglichkeiten für 

Existenzgründer und Unterneh-
mer

- Veranstaltungen für Existenz-

gründer und Unternehmer

Weiterhin vermittelt sie Kontakte 
und Anlaufstellen und bietet Orien-
tierungsberatungen an.
Aktuelle Informationen zur Wirt-
schaftsförderung des Landrats- 
amtes Zwickau sind im Internet 
unter www.landkreis-zwickau.de 
eingestellt.

Beratungsstelle für 
Existenzgründer und Unternehmer

Kostenlose Beratungen

Sitz der Beratungsstelle:    
Landratsamt Zwickau, 
Dienststelle Glauchau
Amt für Kreisentwicklung, 
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Sachgebiet Kreisentwicklung,  
Wirtschaftsförderung, Tourismus
Gerhart-Hauptmann-Weg 2
08371 Glauchau
Ansprechpartnerin: 
Martina Wagenknecht
Telefon: 0375 4402-25111
Fax: 0375 4402-25012
E-Mail: unternehmerservice@ 
 landkreis-zwickau.de

Wer Inhaber eines Handwerksbe-
triebes ist bzw. ein Handwerksun-
ternehmen gründen oder überneh-
men möchte, kann das kostenfreie 
Beratungsangebot der Handwerks-
kammer Chemnitz, Außenstelle 
Zwickau, nutzen.

Das Beratungsangebot erstreckt 
sich unter anderem auf folgende 
Themengebiete und Leistungsan-
gebote:
- betriebswirtschaftliche Fragen
- Existenzgründungen
- Schritte in die Selbstständigkeit
- Unternehmensübergabe und 

-übernahme im Handwerk/
Unternehmensnachfolge

- F ö r d e r p ro g r a m m e  ( E U, 
Bund, Länder) und Finanzie-
rungsmöglichkeiten für das 
Vorhaben

Die nächsten Beratungstermine 
finden am 9. Februar 2017 und 
am 30. März 2017, jeweils von 
13:00 bis 16:00 Uhr im Land-
ratsamt Zwickau, Dienstsitz: 
G lauc hau, Gerhar t -Haupt -

mann-Weg 2, 08371 Glauchau, 
1. Obergeschoss, Zimmer 221, 
statt.

Terminvereinbarung über:   
Landratsamt Zwickau
Amt für Kreisentwicklung, 
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Sachgebiet Kreisentwicklung,  
Wirtschaftsförderung, Tourismus
Ansprechpartnerin: 
Frau Martina  Wagenknecht 
Telefon:  0375 4402-25111
E-Mail: unternehmerservice@ 
 landkreis-zwickau.de

Handwerkskammer Chemnitz, 
Außenstelle Zwickau
Edisonstraße 1
08064 Zwickau
Ansprechpartnerin:
Frau Gabi Hilbert 
Telefon: 0375 787056
E-Mail: g.hilbert@ 
 hwk-chemnitz.de
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Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) 
für Technik „August Horch“ in der 
Dieselstraße 17 in Zwickau erhielt 
Ende Dezember, quasi als Weih-

nachtsüberraschung, für Ausbil-
dungszwecke im Bereich Technik 
einen neuen Traktor, Fabrikat Fendt 
207 Vario Allrad mit Universalschau-
fel. Das Nutzkraftfahrzeug wurde 
angeschafft, um die Ausbildung der 
künftigen Kraftfahrzeugmechatroni-
ker zu unterstützen. Das Gefährt ist 
nicht zum Fahren gedacht, sondern 
zum Zwecke der De- und Montage.

Angeschafft wurde der Traktor 
vom Schulträger, dem Landkreis 
Zwickau. Der Wert des Traktors 

beläuft sich auf rund 70 TEUR, 
wovon 46 TEUR aus Bildungsgut-
scheinen finanziert worden sind. 
Für die Behörde war zur Übergabe 
der Leiter des Amtes für Planung, 
Schule, Bildung Tobias Habermann 
anwesend. 
Er nahm die Gelegenheit wahr, 
über weitere Investitionen, die im 
Haushaltsjahr 2016 in das Berufli-
che Schulzentrum geflossen sind, zu 
informieren. Der Gesamtwertum-
fang beläuft sich nach Aussage des 
Amtsleiters auf über 230  TEUR.

Dafür wurden unter anderem vier 
Motorprüfsysteme für acht Schüler-
arbeitsplätze, ein Kfz-Diagnosegerät 
FSA740 zum praktischen Einsatz in 
der Kfz-Werkstatt und zehn Trai-
ningspakete für die Elektro-Technik 
zum Aufbau und zur Projektierung 
von speicherprogrammierbaren 
Steuerungen (SPS) angeschafft. Wei-
tere Gelder wurden für einen Car 
Train Hochvolt- und Klimatrainer 
für die Ausbildung zum Kfz-Mecha-
troniker für insgesamt acht Schü-
ler- und einen Lehrer-Arbeitsplatz 

ausgegeben. Der Erwerb eines 
CNC-Simulators zum Erlernen von 
Drehen und Fräsen und letztendlich 
der Kauf von 36 neuen Computern 
und einem Beamer für zwei PC-Ka-
binette als Ersatzbeschaffung ver-
vollständigen die Investitionsliste.

Nicht nur die anwesenden Berufs-
schüler freuten sich sichtlich über 
den neuen Traktor, sondern auch 
der Berufsschulleiter Thomas Bött-
ger war  von dem neuen „Übungs-
objekt“ positiv angetan.

BSZ für Technik „August Horch“ Zwickau

Traktor an  
Berufliches Schul- 
zentrum übergeben
Neues Fahrzeug ermöglicht praktisches Üben

Tobias Habermann, Leiter des 
Amtes für Planung, Schule, 

Bildung und Schulleiter Thomas 
Böttger freuten sich über die 

Neuanschaffung, während die 
Schüler den Traktor bereits näher 

untersuchten. 
Foto: Pressestelle Landratsamt

Weitere Informationen zum Ver-
anstaltungsprogramm werden 
im Amtsblatt Februar sowie auf 
der Internetseite des Landkreises 
Zwickau veröffentlicht.

Jugendamt 

Noch keine Ausweitung der Anspruchsberechtigung 
nach Unterhaltsvorschussgesetz
Amt bittet, vorerst von Antragstellungen abzusehen

Ab sofort sind in den Bürgerser-
vicestellen des Landratsamtes 
in Zwickau, Werdau, Glauchau, 
Hohenstein-Ernstthal und Lim-
bach-Oberfrohna Gutscheine der 
Familieninitiative des Landkreises 
Zwickau für das Jahr 2017 erhält-
lich.

Auf das Jahr 2016 rückblickend, 
informiert das Büro des Landrates, 
dass von dieser Aktion 481 Familien 
profitierten. Sie nahmen 7 220 Gut-
scheine entgegen.
Im Vergleich zu den zurückliegenden 
zwei Jahren kann eine stetig anwach-
sende Resonanz verzeichnet wer-
den. 2014 wurden 6 747 Gutscheine 
ausgegeben und 2015 wurden 6 843 
Gutscheine von den Einwohnern des 
Landkreises entgegengenommen.
Ein Ziel des Landkreises Zwickau ist 
es, ein familienfreundliches Klima 
zu fördern. Aus diesem Grund rief 
er mit seiner Entstehung 2008 die 
Familieninitiative ins Leben. 
In deren Rahmen werden unter 
anderem Gutscheine vergeben, die 
für Familienpassinhaber den kos-
tenlosen bzw. ermäßigten Besuch 
in derzeit 46 kommunalen und pri-
vaten Freizeiteinrichtungen in 17 
Städten und Gemeinden im Land-
kreis, die sich als Partner der Fami-
lieninitiative angeschlossen haben, 
ermöglichen. Zu den Angeboten 

gehören Museen und Ausstellungen, 
Bäder und Sportstätten, Schlösser, 
Führungen und Veranstaltungen, 
Büchereien und ein Tierpark. Die 
Übersicht kann auf der Homepage 
des Landkreises Zwickau unter 
www.landkreis-zwickau.de einge-
sehen werden.
Die Gutscheine erhalten Inhaber des 
Familienpasses des Freistaates Sach-
sen mit Hauptwohnsitz im Landkreis 
Zwickau. Dazu gehören Familien, 
die mit mindestens drei kindergeld-
berechtigten Kindern in häuslicher 
Gemeinschaft leben, Alleinerzie-
hende, die mit mindestens zwei 
kindergeldberechtigten Kindern in 
häuslicher Gemeinschaft leben und 
Familien mit einem kindergeldbe-
rechtigten schwerbehinderten Kind 
(mindestens GdB 50). Für jedes zu 
berücksichtigende Familienmitglied 
gibt es drei Gutscheine.
In den Bürgerservicestellen des 
Landratsamtes sind die Gutscheine 
gegen Vorlage des Familienpasses 
erhältlich und gelten jeweils für das 
laufende Jahr.

Büro Landrat

Familiengutscheine 
auch im Jahr 2017
481 Familien profitierten von der Aktion

 „Menschen wie du und ich – 
Inklusion, Mobilität und Bewe-
gung“, so lautet das Motto des 
Siebten Regionalen Behinderten- 
tages, der am Samstag, dem 
17. Juni 2017, in Meerane stattfin-
den wird.

Auch in diesem Jahr sind wieder 
Präsentationen der Verbände und 
Selbsthilfegruppen, Diskussions-
runden, Ausstellungen künstle-
rischen Gestaltens behinderter 

Menschen und natürlich Aktionen 
zum Zuschauen und Mitmachen 
geplant. Dafür werden Akteure 
gesucht. 

Interessenten können noch bis 
zum 9. Februar 2017 ihre Teilnah-
meerklärung mittels Formblatt  an 
das 

Landratsamt Zwickau 
Büro der Beauftragten
für Menschen mit Behinderung

Werdauer Straße 62 
08056 Zwickau
Telefon: 0375 4402-21054
E-Mail: behindertenbeauftragte@ 
 landkreis-zwickau.de

senden.  

Das Formblatt ist in der Ausgabe 
des Amtsblattes vom 24. Novem-
ber 2016  sowie  im Internet unter 
www.landkreis-zwickau.de zu fin-
den.

Pressestelle

Siebter Regionaler 
Behindertentag 
Antragsfrist wurde verlängert

Der Siebte Regionale Behindertentag  wird wieder ein ganz besonderer Tag der Begegnung für alle Menschen, egal 
ob mit Handicap oder ohne sein, denn zeitgleich findet am Standort das 48. Meeraner Parkfest statt und beide  Veranstaltun-
gen werden zu einer großen gemeinsamen verschmelzen.
Der Behindertentag hat Tradition. Bereits 2005 und 2007 veranstalteten die Landkreise Chemnitzer Land und Zwickauer 
Land gemeinsam mit der Stadt Zwickau zwei Regionale Behindertentage. 2009, 2011, 2013 und 2015 fanden im neu 
gebildeten Landkreis Zwickau weitere Veranstaltungen dieser Art statt. 
Viele Menschen mit und ohne Behinderungen folgten den Einladungen zu diesen Festen in Glauchau, Wilkau-Haßlau, 
Zwickau, Limbach-Oberfrohna, Crimmitschau und Hohenstein-Ernstthal. Bei Sport, Spiel und Kultur sowie in Gesprächen 
lernten sich die Teilnehmer und Besucher untereinander besser kennen. So trugen die  Veranstaltungen zu einem engeren 
Miteinander und zum größeren Verständnis füreinander bei.

WIR FEIERN GEMEINSAM
7. 48. REGIONALER BEHINDERTENTAG UND  MEERANER PARKFEST
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Seit dem 1. Juni 2016 läuft das Cen-
tral-Europe-Projekt InduCult2.0, 
das der Landkreis Zwickau initiiert 
hat. Gemeinsam mit sieben weiteren 
Regionen in Mitteleuropa und zwei 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
soll das Konzept lebendiger Indus-
triekultur in Mitteleuropa etabliert 
werden. Lebendige Industriekultur 
umfasst dabei nicht nur das industri-
elle Erbe, sondern auch die heutige 
und künftige Industrie. Industrie-
kultur wird damit nicht mehr aus-
schließlich durch Industriemuseen 
repräsentiert, sondern auch durch 
produzierende Unternehmen, die 
Menschen, die in den Unternehmen 
arbeiten, (Hoch)Schulen und auch 
Kreativschaffende, die das Thema 
aufgreifen oder gar in Industriebra-
chen arbeiten.  

„Der Landkreis Zwickau zeichnet 
sich eben nicht nur durch seine 

industrielle Vergangenheit aus, 
sondern wir sind auch heute noch 
„Motor sächsischer Wirtschaft“. 
Anstatt Industriekultur nur mit 
Industriebrachen und vergangenen 
Glanzzeiten in Verbindung zu brin-
gen, können wir unser industrielles 
Erbe zusammen mit unserer heu-
tigen Wirtschaftsstärke und dem 
daraus resultierenden Potential für 
die zukünftige Entwicklung unse-
rer Region nutzen“, erklärt Stefan 
Matthes, Dezernent des Landkrei-
ses, in dessen Dezernatsbereich das 
Projekt angesiedelt ist.

Auch im Landkreis Zwickau sind 
konkrete Maßnahmen vorgese-
hen: eine öffentliche Industriekul-
tur-Veranstaltung soll stattfinden, 
touristische Kooperationen zwi-
schen Industriemuseen und regio-
nalen Unternehmen der gleichen 
Branche verbessert und die kreativ-

wirtschaftliche Nachnutzung einer 
altindustriellen Brache vorbereitet 
werden. Darüber hinaus hat der 
Landkreis eine regionale Fokus-
gruppe „Lebendige Industriekultur 
im Landkreis Zwickau“ ins Leben 
gerufen, die Vertreterinnen und 
Vertreter aus Verwaltung, Bildung, 
Wirtschaft, Tourismus und Kultur 
zusammenbringt. Nach deren Auf-
takttreffen am 29. November 2016 
entsteht derzeit ein Argumentati-
onspapier für Industriekultur im 
Landkreis. Gemeinsam mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wird der Landkreis außerdem regi-
onale Aktionspläne und ein Strate-
giepapier erarbeiten. 
„Wir haben viel vor, aber das Thema 
Industriekultur steht einfach für 
diese Region. Nicht zuletzt hat 
der Freistaat Sachsen ein eindeu-
tiges Signal gesetzt, indem er die 
Landesausstellung Industriekultur 

2020 in Zwickau ansiedelte“, so 
Carsten Debes, Projektkoordinator 
InduCult2.0. 

Um das Projekt in der Region 
möglichst breit zu verankern, freut 
sich das Projektteam über weitere 
engagierte Akteure in der Region: 
Schulen, Unternehmen, Museen, 
Vereine sowie Kreative sind ein-
geladen, sich für einen Newsletter 
anzumelden, an Aktionen teilzu-
nehmen und sich in Workshops 
auszutauschen. 

Interessenten können sich per E-Mail 
an Gina Zimmermann, die regio-
nale Koordinatorin für InduCult2.0, 
wenden unter gina.zimmermann@
landkreis-zwickau.de. 

InduCult2.0 wird gefördert aus 
dem Mitteleuropa-Programm 
(EFRE Fonds). Auch der Freistaat 

Sachsen unterstützt das Projekt 
finanziell.

Weitere Informationen zum 
Pro jek t  s i nd  un te r  www. 
landkreis-zwickau.de/Inducult2-0 
zu finden.

Unter www.central2020.eu/indu-
cult2.0 sind zudem Informationen 
zu allen mitteleuropäischen Part-
nerregionen in englischer Sprache 
eingestellt. Außerdem werden 
aktuelle Neuigkeiten über Face-
book unter InduCult2.0 verbreitet.

Dezernat Bau, Kreisentwicklung, Vermessung

Lebendige 
Industriekultur im 
Landkreis Zwickau 
EU-Projekt InduCult2.0 gestartet

Auftakttreffen der regionalen 
Fokusgruppe am 29. November 

2016 in der Tuchfabrik 
Gebr. Pfau in Crimmitschau

Foto: Büro für urbane Zwischen-
welten, Katja Manz

Wie Manja König, Sachgebiets-
leiterin für Kreisentwicklung, 
Wirtschaftsförderung, Touris-
mus, informiert, können sich 
Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 7 seit dem 2. Januar 
2017 verbindlich online unter 
www.sc hau-re in-sac hsen.de 
für Unternehmensbesuche im 
Rahmen der Ausbildungsinitiative 
„Woche der offenen Unterneh-
men“ anmelden.

„Sie können bis zum 6. März 2017 
aus über 340 regionalen Angebo-
ten auswählen und täglich kom-
men neue Angebote dazu“, macht 
die Sachgebietsleiterin neugierig.

Sie erklärt weiter, dass sich bereits 
über 150 Unternehmen aus dem 
Landkreis Zwickau registriert 
haben und in der Woche vom 
13. bis 18. März 2017 einen 

praxisnahen Einblick in ihren 
Arbeitsalltag und die Vielfalt der 
Ausbildungsmöglichkeiten geben 
werden. In ganz Sachsen öffnen 
in dieser Woche Unternehmen 
und Institutionen ihre Türen und 
beantworten Schülern und Eltern 
alle Fragen rund um Ausbildungs-
ablauf, -inhalt und Anforderungen 
an die Bewerber. Auch Gymnasi-
asten haben die Möglichkeit, sich 
speziell über akademische Berufe 
und damit verbundene Karrie-
rewege zu informieren.

Mit dem Schau-rein-Ticket gelan-
gen die Schülerinnen und Schüler 
kostenlos mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu den Veranstal-
tungen. Das Ticket kann ab sofort 
unter www.schau-rein-sachsen.de 
zusammen mit den Angeboten der 
Unternehmen gebucht werden. Es 
lohnt sich! 

Die Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Chemnitz, Regionalkam-
mer Zwickau, bietet Beratung für 
eine schrittweise Vorbereitung des 
Generationswechsels im Unterneh-
men an.

Dazu gehören vor allem:
• Nachfolgersuche/Abprüfen der 

Varianten einer Übertragung
• Einarbeitung des Unternehmers
• Ermittlung des Unternehmens-

wertes
• Vereinbarungen der Übergangs-

modalitäten
• Altersvorsorgeregelungen

Im Rahmen des Sprechtages stehen 
kompetente Ansprechpartner für 
ein individuelles Beratungsgespräch 
zur Verfügung. Die Teilnahme ist 
kostenfrei.
Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich.

Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Schau rein! – Woche der 
offenen Unternehmen Sachsen 2017
Buchungsstart für Schüler im Landkreis Zwickau

IHK Chemnitz, Regionalkammer Zwickau

IHK-Sprechtag zur 
Unternehmensnachfolge
Anmeldung erforderlich

Kontakt:    
Landratsamt Zwickau
Amt für Kreisentwicklung, 
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Sachgebiet Kreisentwicklung,  
Wirtschaftsförderung, Tourismus
Ansprechpartnerin: 
Manja König
Telefon: 0375 4402-25100
E-Mail: berufsorientierung@ 
 landkreis-zwickau.de

Termin:    
Donnerstag, 23. Februar 2017

Veranstaltungsort:
Industrie- und Handelskammer 
Chemnitz 
Regionalkammer Zwickau
Äußere Schneeberger Straße 34 
08056 Zwickau

Kontakt und  
Terminvereinbarung:
IHK Chemnitz 
Regionalkammer Zwickau
Frau Ute Geipel/ 
Frau Angelika Heisler
Telefon: 0375 814-2231
E-Mail: ute.geipel@ 
 chemnitz.ihk.de
 angelika.heisler@ 
 chemnitz.ihk.de

AMTLICHES
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IHK Chemnitz, Regionalkammer Zwickau

IHK-Sprechtag zur 
Unternehmensnachfolge
Anmeldung erforderlich

Meist versteckt, lautlos und ohne 
jede Bewegung sitzen mit aufge-
richteten Federohren die Waldohr- 
eulen im Winterhalbjahr inmitten 
unserer Ortschaften. Sie bilden 
„Schlafgemeinschaften“ und nutzen 
dabei große, ausreichend Deckung 

bietende Nadelbäume, gelegentlich 
aber auch Laubbäume. In diesen 
Gehölzen sammeln sich die attrak-
tiven Vögel im Spätherbst in mehr 
oder weniger großen Gruppen 
und verbringen so den Tagschlaf. 
Es handelt sich um heimische Eulen 
wie auch um Artgenossen aus nor-
dischen Regionen, z. B. aus Skan-
dinavien und Russland. Ihre Nah-
rungsflüge starten sie in der Regel 

bei einsetzender Dämmerung. Am 
Abend oder in der Nacht kehren 
sie an ihren Tagesruheplatz zurück. 
Oft verraten am Boden liegende, 
graufarbige Gewölle (Speiballen), 
die unverdauliche Knochen- und 
Fellreste der Beutetiere enthalten, 
ihre Anwesenheit. Zudem zeugen 
von einem besetzten Platz schmut-
zig-weißliche Kotspritzer. Beim 
Blick nach oben sieht man dann die 
den Finder aufmerksam beäugen-
den Eulenvögel. Nicht selten muss 
aus einer bestimmten Entfernung 
der Baum eingesehen werden, um 
die Vögel überhaupt zu entdecken. 
Die Besetzung der Schlafplätze 
hängt übrigens von der Anzahl und 
der Nachwuchsrate der Brutpaare 
in der näheren Umgebung und 
vom Zuzug der nordischen Gäste 
ab. Die Waldohreule ist aktuell im 
Landkreis Zwickau nicht gefährdet, 

allerdings fällt auf, dass mehrere 
bekannte traditionelle Schlafplätze 
nicht mehr besetzt sind. Die Ursa-
chen sind spekulativ. Sicher spielen 
hier Schwankungen im vorhandenen 
Kleinsäugerbestand (v. a. Feldmaus) 
mit eine entscheidende Rolle. Es 
verunglücken aber auch regelmäßig 
Wald- und Schleiereulen an Stra-
ßen und Bahntrassen. Um einen 
aktuellen Überblick zum Winterbe-
stand der Waldohreule in unserem 
Landkreis zu bekommen, bittet das 
Umweltamt, Waldohreulen-Schlaf-
plätze zu melden. Aus den Beobach-
tungen können naturschutz- und 
artenschutzfachliche Argumenta-
tionshilfen und Maßnahmen abge-
leitet werden. Über die Ergebnisse 
wird dann zusammenfassend in 
einer der kommenden Ausgaben 
des Amtsblattes berichtet werden. 
Die Meldungen sollten folgende 

Angaben enthalten: Beobachtungs-
datum, Beobachtungsort, Zahl der 
Waldohreulen (Auch einzelne Eulen 
sind von Interesse!), wie lange der 
Winterschlafplatz schon bekannt 
ist und welche Baumart als Schlaf-
baum genutzt wird. Zudem sind 
sonstige Angaben oder Beobach-
tungen, z. B. Daten aus Vorjahren, 
andere Eulenarten, Brutnachweise 
etc. erwünscht. Den Meldern wird 
im Folgejahr auf  Wunsch ein Orni-
thologischer Jahresbericht per Post 
oder per E-Mail zugeschickt.

Das Rauchen von Wasserpfeifen, 
auch Shisha oder Hubble-Bubble 
genannt, ist populär und Shisha- 
Bars schießen vielerorts wie Pilze 
aus dem Boden. Auch glauben viele 
Menschen, der Konsum von Wasser-
pfeifen sei viel harmloser als das 
Rauchen von Zigaretten oder Pfei-
fen. Doch Wasserpfeifen stellen kei-
neswegs eine harmlose Alter native 
dar: Auch Shisha- Tabak ist ein Gift-
gemisch, gefährdet die Gesundheit 
und kann süchtig machen!

Amtsärztin Dr. Carina Pilling warnt 
daher: „Sowohl Wasser pfeifen- als  
auch Zigarettenrauch enthalten die 
suchtgefährdenden und schädlichen 
Substanzen Nikotin, Teer und Koh-
lenmonoxid. 
Auch die im Vergleich zur Zigarette 
wesentlich geringere Temperatur 
im Tabak der Wasserpfeife bedeutet 

nicht, dass der Rauch damit ärmer 
oder gar frei von gesundheits-
gefährdenden Stoffen ist. Einige, 
wie Nikotin oder Kohlenmonoxid, 
kommen im Shisha-Rauch sogar in 
größeren Mengen vor als im Rauch 
von  Zigaretten.“

Ein langjähriger Wasserpfeifenkon-
sum könne die Lungenfunktionen 
daher verschlechtern und das Risiko, 
an Tumoren zu erkranken, erhöhen. 
Darüber hinaus seien besonders 
Frauen, die während der Schwan-
gerschaft Wasserpfeife  rauchen, 
stärker gefährdet, ein Kind mit nied-
rigem Geburtsgewicht zu gebären.

Allgemein lässt sich sagen, dass 
für die Suchtwirkung von Wasser-
pfeifen – wie bei Zigaretten – der 
Inhaltsstoff Nikotin im Tabak verant-
wortlich ist. Untersuchungen von 

Wasserpfeifenrauch zeigen, dass er 
zum Teil erhebliche Mengen an Teer 
enthält. „Achtung – Aufschriften auf 
den Verpackungen mit Aussagen wie 
„Enthält 0 g Teer“ sind irreführend, 
denn Teer entsteht aus Tabak immer 
erst während der Erhitzung oder 
Verbrennung“, erklärt Amtstierarzt 
Toby Pintscher.

Außerdem kann es beim unsachge-
mäßen Umgang mit der  Wasserpfeife 
in den Glaskörpern oder Schläuchen 
zu einer starken Vermehrung von 
Bakterien kommen, die für den Men-
schen riskant sind. 

Es können beispielsweise schwere 
Atemwegsinfektionen oder Asthma-
anfälle ausgelöst werden. Beim Rei-
nigen und Befüllen der Wasserpfei-
fen sollten daher unbedingt einige 
Regeln beachtet werden:

• Glaskörper nach jeder Nut-
zung unter Verwendung 
eines desinfizierenden Rei-
nigungsmittels gründlich 
reinigen!

 Auf dem sogenannten Bio-
film, einer dünnen schleimigen 
Schicht am Glas, befinden sich 
massenhaft Bakterien, die sich 
dort vermehren und das Wasser 
kontaminieren. 

• Glaskörper nach dem Rei-
nigen vollkommen abtrock-
nen!

 Im noch nassen Glaskörper 
 können sich Bakterien, die 
feuchtes Milieu bevorzugen, 
auch bei Raumtemperatur stark 
vermehren.

• Den Glaskörper erst unmit-
telbar vor der nächsten Nut-
zung befüllen!

• Den Schlauch nach jeder 
Nutzung gut abtrocknen!

 Er kann z. B. mit einer Luft-
pumpe durchgepustet werden.

• Mundstücke und Schläuche 
sollten stets nur von einer 
Person benutzt werden! 

Toby Pintscher, Leiter des Lebens-
mittelüberwachungs- und Veteri-
näramtes des Landkreises Zwickau, 
kündigt an, dass in gewerblichen 
Einrichtungen künftig im Rahmen 
der amtlichen Kontrollen auch die 
Einhaltung dieser Hygieneregeln 
überprüft wird.

Quelle:  
Bundesinstitut für Risikobewertung, 
www.bfr.bund.de
Landesuntersuchungsanstalt Sach-
sen, www.lua.sachsen.de

Umweltamt

Die Waldohreulen
Winterschlafplätze im Landkreis entdecken

Gesundheitsamt / Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 

Wenn schon Shisha, dann auch richtig!
Gesundheitsgefährdung durch Wasserpfeifen und Tipps zum sachgemäßen Gebrauch

Waldohreule
Foto: Eric Malz

Kontakt: 
Landratsamt Zwickau, Umweltamt 
untere Naturschutzbehörde 
Zum Sternplatz 7, 08412  Werdau 
E-Mail:  landforstnatur@  
 landkreis-zwickau.de 
Telefon: 0375 4402-26320

Das Christoph-Graupner-Gym-
nasium, Christoph-Graupner- 
S t raße  1  in  Kirc hberg  in  
 Trägerschaft des Landkreises 

Zwickau lädt alle Interessierten für 
Samstag, den 4. Februar 2017 in 
der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr 
zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Die Besucher können an diesem 
Tag die Ergebnisse der Projekt-
woche vom 1. bis 3. Februar 2017 
bestaunen, in deren Rahmen die 
Schüler gemeinsam mit ihren Leh-
rern die Pfade des herkömmlichen 
Unterrichts verlassen werden, um 
zu experimentieren, zu grübeln, 
zu kochen, sich sportlich zu betä-
tigen, zu singen, zu tanzen, andere 
Sprachen und Kulturen kennen-
zulernen, Kleidung zu entwerfen, 
Theater zu spielen u. v. m.

Bei einem Rundgang durch das 
moderne Schulhaus sowie seine 
Unterrichtsräume und Fach-
kabinette können sich die Besu-
cher selbst ein Bild vom Leben und 
 Lernen am Christoph-Graupner- 
Gymnasium Kirchberg machen. 

Selbstverständlich besteht auch die 
Möglichkeit, sich umfassend und 
fachkompetent zum Schulalltag 
am Gymnasium, zu den geänder-
ten Aufnahmebedingungen sowie 

speziell zur vertieft sprachlichen 
Ausbildung (§ 4 Schulordnung 
Gymnasien Abiturprüfung) zu 
informieren. 

Auch Fragen zur Schülerbeför-
derung können im persönlichen 
Gespräch geklärt werden.

Der Veranstalter freut sich über 
zahlreiche Interessenten.

Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg

„Tag der offenen Tür“ 
Besucher können sich zum Schulalltag informieren

AMTLICHES
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Ort/Kurs  Beginn Zeit

Crimmitschau
Aquarellmalerei ab  06.03.2017 09:30 - 11:45 Uhr
Aquarellmalerei ab 07.03.2017 09:30 - 11:45 Uhr
Step and Dance –
Step-Aerobic für Geübte ab 07.03.2017 18:30 - 19:30 Uhr
Indisches Ostermenü  2  09.03.2017 18:00 - 22:00 Uhr
Kurs für ältere Kraftfahrer ab 21.03.2017 17:00 - 19:15 Uhr
Line Dance für Anfänger ab 29.03.2017 17:30 - 18:30 Uhr
Line Dance Fortgeschrittene ab 29.03.2017 18:30 - 20:00 Uhr
Indischer Kochabend 25  06.04.2017 18:00 - 22:00 Uhr
Computer – Grundkurs ab 25.04.2017 16:45 - 19:45 Uhr

Fraureuth
Hatha Yoga – Grundkurs ab 25.02.2017 09:30 - 11:00 Uhr
Öl- und Acrylmalerei für 
Anfänger und Fortgeschrittene ab 06.03.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Fit Mix ab 06.03.2017 10:00 - 11:00 Uhr
Öl- und Acrylmalerei für 
Anfänger und Fortgeschrittene ab 09.03.2017 10:30 - 12:00 Uhr
Spiralstabilisation der Wirbelsäule  
und Faszientraining  ab 15.03.2017 19:00 - 20:00 Uhr
Hatha Yoga – Grundkurs ab 15.03.2017 10:00 - 11:30 Uhr
Yogilates ab 30.03.2017 16:15 - 17:15 Uhr

Glauchau
Italienisch für den Urlaub – 
Fortsetzung ab 27.02.2017 17:00 - 19:30 Uhr
Neu: Italienisch für den Urlaub ab  06.03.2017 17:00 - 19:30 Uhr
Neu: Ein Stillleben malen ab 07.03.2017 17:00 - 19:15 Uhr
Neu: Ein Selbstporträt malen ab 08.03.2017 17:00 - 19:15 Uhr

Hohenstein-Ernstthal
Fit Mix 50 + ab 27.02.2017 18:30 - 20:00 Uhr
NIA® – ganzheitliche Fitness 
für Körper und Seele ab 07.03.2017 19:30 - 20:45 Uhr
Neu: Busexkursion „Auf Goethes 
Spuren durch das Weimarer Land“  18.03.2017 07:00 - 20:00 Uhr

Kirchberg
Englisch 2. Semester ab 01.03.2017 18:30 - 20:00 Uhr

Lichtenstein
Neu: Englisch 1. Semester ab 28.02.2017 17:00 - 18:30 Uhr
Neu: Französisch 1. Semester ab 28.02.2017 18:30 - 20:00 Uhr
Fit Mix ab 06.03.2017 17:20 - 18:20 Uhr
Dance-Fitness ab 09.03.2017 19:00 - 20:00 Uhr
Step-Aerobic – Grundkurs ab 10.03.2017 17:00 - 18:00 Uhr

Limbach-Oberfrohna
Neu: Englisch für Reiselustige ab 01.03.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Orientalischer Tanz für  Anfänger ab 02.03.2017 17:30 - 19:00 Uhr
NIA® – ganzheitliche Fitness für 
Körper und Seele ab 13.03.2017 17:45 - 19:00 Uhr

Meerane
Neu: Ich beweg’ mich: Yoga 
für den Einstieg ab 01.03.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Fit Mix ab 14.03.2017 18:30 - 20:00 Uhr
Yoga Übungen ab 05.04.2017 17:15 - 18:45 Uhr
Yoga Fortgeschrittene ab 05.04.2017 19:00 - 20:30 Uhr

Oberlungwitz
Indisches Ostermenü 1  10.04.2017 18:00 - 22:00 Uhr
Indischer Kochabend  1  27.04.2017 18:00 - 22:00 Uhr

Remse
Keramik gestalten im Frühling –  
Wochenendkurs ab 03.03.2017 18:00 - 21:00 Uhr

Werdau
Prüfung Xpert Business
Finanzbuchführung  11.02.2017 09:00 - 12:45 Uhr
Neu: Englisch für Anfänger –
2  Wochen-Intensivkurs A1 ab 13.02.2017 17:45 - 20:00 Uhr 
Aquarellmalerei ab  07.03.17 18:30 - 20:45 Uhr
Tabellenkalkulation mit 
Excel 2010 – Grundkurs ab 07.03.2017 17:00 - 20:15 Uhr
Kurs für ältere Kraftfahrer ab 13.03.2017 17:00 - 19:15 Uhr
Hatha Yoga ab 10.04.2017 17:00 - 18:30 Uhr
Hatha Yoga ab 06.04.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Hatha Yoga ab 10.04.2017 18:45 - 20:15 Uhr
Hatha Yoga ab 11.04.2017 17:00 - 18:30 Uhr
Hatha Yoga ab 11.04.2017 18:45 - 20:15 Uhr

Wilkau-Haßlau
Indischer Kochabend 22  09.02.2017 18:00 - 22:00 Uhr
Öl- und Acrylmalerei für 
Anfänger und Fortgeschrittene ab 28.02.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Aquarellmalerei für 
Fortgeschrittene ab 01.03.2017 18:00 - 20:15 Uhr
Neu: Englisch 1. Semester ab 07.03.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Ich beweg‘ mich – Fit im Alltag ab 13.03.2017 17:00 - 18:00 Uhr
Tabellenkalkulation mit Excel –
Grundkurs ab 13.03.2017 17:30 - 20:30 Uhr
Indisches Ostermenü 2  30.03.2017 18:00 - 22:00 Uhr
Dozent gesucht für Step-Aerobic! ab 04.04.2017 19:00 - 20:00 Uhr

Zwickau
Englisch für die Reisetasche – 
Wochenkurs ab 13.02.2017 16:00 - 20:00 Uhr
Neu: „Krimizeit“ auf Englisch 
für Anfänger ab 20.02.2017 16:00 - 20:00 Uhr
Meditation – Innere Ruhe finden ab 27.02.2017 18:00 - 19:30 Uhr
Neu: Spanisch 1. Semester ab 27.02.2017 18:15 - 19:45 Uhr
Neu: Schwedisch 1. Semester ab 27.02.2017 17:00 - 18:30 Uhr
Neu: Arabisch 1. Semester ab 28.02.2017 16:30 - 18:00 Uhr
Xpert Business Lohn und Gehalt 1 ab 28.02.2017 17:30 - 19:45 Uhr
Xpert Business 
Finanzbuchführung 2 ab 28.02.2017 17:30 - 19:45 Uhr
Kinderturnen mit Familie ab 01.03.2017 16:00 - 17:00 Uhr
Heilfasten  01.03.2017 19:00 - 20:30 Uhr
Neu: Spanisch 1. Semester ab 02.03.2017 17:00 - 18:30 Uhr
Techniken der Acrylmalerei ab 02.03.2017 18:00 - 20:15 Uhr
GMM – Gym Musik Mix  50 + ab 02.03.2017 18:30 - 19:30 Uhr
Ich beweg‘ mich – Pilates ab 02.03.2017 19:45 - 20:45 Uhr
Ich beweg’ mich – Lauf Basics ab 03.03.2017 15:00 - 16:00 Uhr
Neu: Englisch auf Reisen ab 03.03.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Orientalischer Tanz für Anfänger ab 06.03.2017 19:00 - 20:00 Uhr
Computer – Grundkurs ab 06.03.2017 18:00 - 20:15 Uhr
Neu: Französisch 1. Semester ab 06.03.2017 18:30 - 20:00 Uhr
Neu: Französisch für die Reise ab 06.03.2017 17:00 - 18:30 Uhr
Neu: Urban Dance 
für Erwachsene ab 07.03.2017 18:30 - 20:00 Uhr
Neu: Deutsch als Fremdsprache 
Intensivkurs A1 1. Semester ab 07.03.2017 19:45 - 21:15 Uhr
Neu: Deutsch als Fremdsprache 
Intensivkurs A1 1. Semester ab 07.03.2017 09:00 - 11:15 Uhr
Latin-Aerobic ab  07.03.2017 20:00 - 21:00 Uhr
Aquarellmalerei ab  08.03.2017 18:30 - 20:45 Uhr
Schüssler Salze  08.03.2017 19:00 - 20:30 Uhr
Textgestaltung in der 

beruflichen Praxis ab 09.03.2017 17:30 - 19:00 Uhr
Busexkursion „Dahlener Heide“  11.03.2017 07:00 - 20:30 Uhr
Neu: Japanisch für Anfänger Teil 1 ab 13.03.2017 17:30 - 19:45 Uhr
Neu: Japanisch für 
Fortgeschrittene Teil 1 ab 13.03.2017 19:45 - 22:00 Uhr
Sie werden gesund durch 
Entgiften! Teil 1  15.03.2017 19:00 - 20:30 Uhr
Einfach Lostanzen ab 15.03.2017 19:00 - 20:30 Uhr
Neu: Reise in die japanische 
Geschichte und Kultur  15.03.2017 10:00 - 11:30 Uhr
Neu: Frauen wieder ran ans Steuer ab 18.03.2017 09:00 - 11:15 Uhr
Fit Mix ab 20.03.2017 18:45 - 19:45 Uhr
Whisky-Selfblending-Workshop  21.03.2017 18:00 - 21:45 Uhr
Sie werden gesund durch Entgiften!
Teil 2  22.03.2017 18:00 - 20:00 Uhr
Fit Mix 50 + ab 22.03.2017 16:00 - 17:00 Uhr
Homöopathische Hausapotheke  29.03.2017 19:00 - 20:30 Uhr
Computer – Grundkurs ab 04.04.2017 17:45 - 20:00 Uhr
Neu: Buggyworkout für Mama ab 04.04.2017 10.15 - 11:15 Uhr
Neu: Laufend bewegen ab 04.04.2017 15:00 - 16:00 Uhr
Neu: Laufend bewegen ab 05.04.2017 15:00 - 16:00 Uhr
Neu: Papafit Outdoor ab 05.04.2017 10:00 - 11:00 Uhr
Die homöopathische 
(Schutzimpf -)Prophylaxe  05.04.2017 18:00 - 20:00 Uhr
Busexkursion „Beidseits des 
Rennsteigs im Thüringer Land“  22.04.2017 07:45 - 21:30 Uhr
Patientenverfügung – 
Was Sie darüber wissen sollten  24.04.2017 17:00 - 19:15 Uhr

Volkshochschule (VHS) Zwickau

Programmangebot Februar bis Ende April

Zertifiziert nach QESplus, zertifiziertes Sprachprüfungszentrum telc.
Besuchsanschrift: Werdauer Straße 62,  Verwaltungszentrum, 
  Haus 7, 08056 Zwickau
Postanschrift: Landkreis Zwickau,  Volkshochschule
  PF 10 01 76, 08067 Zwickau
Telefon:  0375 4402-23800 bis -23802 
Fax:  0375 4402-23809
E-Mail:  vhs@landkreis-zwickau.de
Internet: www.vhs-zwickau.de
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag:
  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr
  Weitere Termine nach Vereinbarung.
 
Informationen sind in den Bürgerservicestellen des Landratsamtes 
erhältlich. Dort besteht auch die Möglichkeit der Anmeldung.

Im letzten Semester durfte die Volkshochschule Zwickau 
bereits mit Herrn Mike Rink einen neuen Dozenten für 
Smartphone-Kurse an der Volkshochschule begrüßen.

Auch im laufenden Semester verstärken mit Frau Kriemhild 
Graf für Spanischkurse, Frau Yvonne Jentsch für Yoga-Kurse, 
Frau Nicole Lorenz für Urban Dance-Kurse, Frau Maria Bern-
hardt sowie mit Herrn Claus Kahlefendt für Deutschkurse 
weitere motivierte und kompetente Kursleiter das Team der 
Volkshochschule. 
„Wir freuen uns, dass dank ihres Engagements das Kurs- 
spektrum der VHS erweitert wird und wünschen ihnen einen 
guten Start in ihre Dozententätigkeit“, sagt der Leiter der  
Volkshochschule Patrick Schulze.

Neue Kursleiter 
im Team der VHS
VHS wünscht einen guten Start
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Im zwei te i l igen  Radiokur s 
„Radio-DJ – Radiomixing und 
Moderieren im Radio“ werden die 
grundlegenden Arbeitstechniken 
von Radioredakteuren vermittelt. 
Hier gibt es das Know-how rund 
um journalistische Arbeitswei-
sen, mobile Aufnahmetechnik und 
Audioschnitt. Nach der Einführung 
in die Basics der Radioproduktion 
dreht sich alles um die Grundlagen 
der Studiotechnik und Moderation 
bis hin zur Sendeplanung und dem 
Einsatz von Jingles und anderen 
Programmelementen. Professi-

onelles DJ-Mixing, Live-Remi-
xing und die Mix-Produktion mit 
der DJ-Software Traktor Pro und 
Serato stehen auf dem Plan.
Im Einführungskurs Fernsehen ler-
nen Teilnehmer die Arbeitsschritte 
bei der Produktion von Videobei-
trägen kennen: Von der Aufnahme 
über den Schnitt bis zur Veröffentli-
chung. Unter Anleitung des Dozen-
ten Egmont Elschner werden in 
zwei Spezialkursen Kenntnisse zum 
kreativen Schreiben vermittelt und 
wie man nicht nur hinter, sondern 
auch vor der Kamera richtig agiert. 

Auch für jüngere Teilnehmer ab 
zehn Jahren bietet der SAEK inte-
ressante Kurse. Kinder können im 
Radiokurs für Kids einen kleinen 
Beitrag zu einem beliebigen Thema 
selber produzieren. Im Trickfilm-
kurs erfahren Teilnehmer, wie das 
Prinzip des Bewegtbilds funkti-
oniert und das für die Trickfilm-
produktion eine ordentliche Dosis 
Ausdauer und Kreativität nötig ist.

Weitere Informationen zum SAEK 
sowie die Kurstermine gibt es unter 
www.saek-zwickau.de.

Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) 
für Technik „August Horch“ in der 
Zwickauer Dieselstraße 17 lädt 
wieder zu seinem traditionellen 
Schnuppertag am Tag der offenen 
Tür am Samstag, dem 4. Februar 
2017, ein. 

Von 09:00 bis 12:00 Uhr gibt es am 
Schulzentrum die Gelegenheit, aus-
führlich das breite Bildungsangebot 
in den verschiedenen Schularten 
kennenzulernen.
 
Seit Bestehen beweist das BSZ in 
der Zwickauer Dieselstraße seine 
Innovationsfähigkeit mit neuen Pro-
jekten und Ausbildungsformen und 
entwickelte sich so zu dem Kom-
petenzzentrum für die technische 
Aus- und Weiterbildung im Land-
kreis Zwickau. 

Grundlage der Leistungsfähigkeit 
des BSZ ist die vielseitige zukunfts- 
orientierte technische Berufsaus-
bildung, z. B. in den Bereichen 
Kraftfahrzeugtechnik, Metalltech-
nik und  Elektrotechnik. Die Berufs-
ausbildung dauert in der Regel 3,5 
Jahre. Dabei sind solche Berufe wie 
Kraftfahrzeugmechatroniker, Indus-
triemechaniker, Land- und Bauma-
schinenmechatroniker und Elektro-
niker für Automatisierungstechnik 
nur ein kleiner Ausschnitt aus den 
angebotenen Ausbildungsrichtun-
gen. Bewerbungen für diese Schulart 
richten sich direkt an die entspre-
chenden Ausbildungsbetriebe.

Ohne Lehrvertrag sowie mit und 
ohne Abschluss der Oberschule 
gibt es am BSZ die Möglichkeit, 

eine berufliche Karriere, zum Bei-
spiel im Berufsgrundbildungs-
jahr (BGJ) oder Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ) in den Bereichen 
Metalltechnik und Elektrotechnik 
zu starten. Hierbei werden die 
Bewerber in einjähriger schulischer 
Vollzeitform in Theorie und Praxis 
auf eine reguläre duale Ausbildung 
vorbereitet.  

Nach erfolgreichem Absolvieren 
kann hierbei der Hauptschulab-
schluss – und bei besonders guten 
Ergebnissen das BGJ sogar als erstes 
Lehrjahr – anerkannt werden.

Eine weitere tragende Säule der 
Schule ist mittlerweile als echte 
Alternative zur klassischen gym-
nasialen Ausbildung anerkannt und 
beliebt: Die Fachoberschule für 
Technik in zweijähriger Form, für 
abgehende Zehntklässler mit Real-
schulabschluss und in einjähriger 
Form, für Bewerber mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung in einem 
technischen Beruf und dem Wunsch, 
ein Studium an der Fachhochschule 
zu beginnen. 

In beiden Formen erhält der Schü-
ler durch zielgerichtete und effi-
ziente Stundenpläne und mit dem 
Abschluss der allgemeinen Fach-
hochschulreife das Know-how 
nicht nur für technische, sondern 
für alle gängigen Studienrichtungen 
an einer Fachhochschule im gesam-
ten Bundesgebiet. Hierbei besteht 
ebenso die Möglichkeit, z. B. nach 
Klasse 10 und 11 vom Gymnasium 
in die 11. Klasse der FOS des BSZ 
zu wechseln.

Durch die enge Verbindung von 
Theorie und Praxis in Klasse 11 
der zweijährigen FOS ist dieser 
Abschluss mittlerweile auch bei 
Arbeitgebern für die Einstellung 
in eine reguläre Berufsausbildung 
besonders willkommen.

Aufgrund steigender Nachfrage 
nach hochqualifizierten Fachkräften 
in der Automobilbranche entschied 
sich das Schulzentrum im Schul-
jahr 2004/05, die Fachschule für 
Fahrzeugtechnik zu eröffnen. Ziel 
der zweijährigen Vollzeitausbildung 
ist der Abschluss zum Staatlich 
geprüften Techniker in der Fach-
richtung Fahrzeugtechnik, der als 
Bindeglied zwischen Meister und 
Ingenieur im modernen Manage-
ment der Autobranche heute nicht 
mehr wegzudenken ist. Hohe Ein-
stellungsquoten sowohl bei großen 
namhaften Autoherstellern, wie 
Audi, BMW, Mercedes, Porsche 
und VW als auch in der Zulieferin-
dustrie zeigen den großen Erfolg der 
Fachschule.

Als staatliche Schule im Freistaat 
Sachsen ist der Besuch aller vorge-
stellten Schularten und Ausbildun-
gen kostenfrei, unter bestimmten 
Voraussetzungen kann eine Unter-
stützung gemäß Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BaföG) bzw. Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) erfolgen. 

Weitere Informationen zum Beruf-
lichen Schulzentrum für Technik 
„August Horch“, zu Bewerbungs-
modalitäten und Details der Aus-
bildungsrichtungen finden Interes-

sierte neben dem direkten Kontakt, 
z. B. am Tag der offenen Tür, auch auf 
der Homepage der Schule.

Schüler verschiedener Klassenstufen 
und das Lehrerteam freuen sich auf 
einen interessanten Samstagvormit-
tag, angefüllt mit vielen interessan-
ten Fragen und Gesprächen. 

Außerdem beraten an diesem Tag 
überbetriebliche Ausbildungsträ-
ger, Mitarbeiter der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau und 
der Arbeitsagentur. Zugleich wird 
Bernd Göpfert vom August Horch 
Museum mit den Besuchern  inte-
ressante Gespräche rund um die 
Automobilgeschichte in Zwickau 
führen.

Sächsischer Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK) Zwickau

Radio-DJ‘s, Filmregisseure  
und Moderatoren gesucht!
Das SAEK-Kursangebot in den Winterferien geht in eine neue Runde

BSZ für Technik „August Horch“ Zwickau

Noch nie waren Fachkräfte  so gefragt wie heute
BSZ „August Horch“ lädt zum Schnuppertag ein

BSZ für Wirtschaft,
Ernährung  und Sozialwesen 
Lichtenstein, 
Außenstelle Wilkau-Haßlau

BSZ öffnet 
seine Türen

Ausbildungsangebot 
wird vorgestellt

Grundlegende Arbeitstechniken von 
Radioredakteuren werden im Kurs 

„Radio-DJ – Radiomixing und Mode-
rieren im Radio“  vermittelt.

Foto: SAEK Zwickau

Anmeldungen:
SAEK Zwickau,  Alter Steinweg 18 
Telefon: 0375 210685 
Homepage: www.saek-zwickau.de

Kontakt:
Berufliches Schulzentrum für 
Technik „August Horch“  
Dieselstraße 17 
08058 Zwickau 
Telefon: 0375 21183140 
Fax: 0375 21183141 
E-Mail  bsz-technik@ 
 landkreis-zwickau.de 
Internet: www.bsz.technik.de

Egal ob staatlich geprüfte Kranken-
pflegehelfer und Sozialassistenten 
oder aber Fleischer, Bäcker, Fach-
verkäufer, Friseure, Gärtner, Gar-
ten- und Landschaftsbauer; künftige 
Berufs- und Berufsfachschüler, aber 
auch Vertreter von Ausbildungs-
betrieben und Berufsschulen sind 
am Samstag, dem 28. Januar 2017 
beim Tag der offenen Tür im Berufli-
chen Schulzentrum (BSZ) für Wirt-
schaft, Ernährung und Sozialwesen 
in Wilkau-Haßlau, Mozartstraße 5, 
genau richtig. 

Derzeitige Schüler, Lehrlinge, Leh-
rer und Vertreter der Schulleitung 
stellen die Werkstätten und Fachun-
terrichtsräume vor. Außerdem 
informieren sie über Zulassungsvo-
raussetzungen, Bewerbungsmodali-
täten, Anforderungen, Lerninhalte 
und den Ablauf der Ausbildung. 

Darüber hinaus präsentieren die 
Auszubildenden die Ergebnisse ihrer 
Projekttage und legen so ein Zeugnis 
über ihre Leistungsfähigkeit und das 
bereits erlernte  Wissen ab.
Wer am 28. Januar 2017 zwischen 
09:00 und 13:00 Uhr zum „Tag der 
offenen Tür“ in die Klassenräume und 
Werkstätten reinschaut, kann eine 
Vielzahl verschiedener Berufsgrup-
pen und Lernfelder kennenlernen, 
wertvolle Kontakte knüpfen und sich 
vielleicht sogar zu einem eventuell 
zukünftigen Berufswunsch inspirie-
ren lassen.

Volkshochschule (VHS) Zwickau

Programmangebot Februar bis Ende April

Im letzten Semester durfte die Volkshochschule Zwickau 
bereits mit Herrn Mike Rink einen neuen Dozenten für 
Smartphone-Kurse an der Volkshochschule begrüßen.

Auch im laufenden Semester verstärken mit Frau Kriemhild 
Graf für Spanischkurse, Frau Yvonne Jentsch für Yoga-Kurse, 
Frau Nicole Lorenz für Urban Dance-Kurse, Frau Maria Bern-
hardt sowie mit Herrn Claus Kahlefendt für Deutschkurse 
weitere motivierte und kompetente Kursleiter das Team der 
Volkshochschule. 
„Wir freuen uns, dass dank ihres Engagements das Kurs- 
spektrum der VHS erweitert wird und wünschen ihnen einen 
guten Start in ihre Dozententätigkeit“, sagt der Leiter der  
Volkshochschule Patrick Schulze.

Neue Kursleiter 
im Team der VHS
VHS wünscht einen guten Start
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Die LEADER-Region „Schönburger 
Land“ ruft in ihrem 4. Projektaufruf 
2016 nachfolgende Ziele und Maß-
nahmen entsprechend des zur Verfü-
gung stehenden Budgets auf: 

04-2016-1.1
Ziel 1.1 – Reduzierung Flächen-
verbrauch/Flächeninwertsetzung
mit der aufgerufenen Maßnahme:
1.1.1  Rückbau Brachen und 

technische Infrastruktur

04-2016-2.1
Ziel 2.1 - Ausbau der regionalen 
Wirtschaft und Branchenstruktur 
mit den aufgerufenen Maßnahmen:
2.1.3  Wieder- und Umnutzung 

ländlicher Bausubstanz 
für gewerbliche Zwecke 

2.1.4  Erhalt und Entwicklung 
von gewerblich genutz-
ten Gebäuden und deren 
Betriebs- und Erschlie-
ßungsflächen

04-2016-4.2
Ziel 4.2 - Sicherung von Ein-
richtungen zur Daseinsvor-
sorge, der Soziokultur und des 
Breitensports
mit den aufgerufenen Maßnahmen:
4.2.1  Maßnahmen zur Siche-

rung und zum Ausbau 
von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge und 
Soziokultur/sozialen 
Betreuung

4.2.2  Maßnahmen zur Siche-
rung des Breitensports 
(Sport- und Freizeitein-
richtungen)

Antragsformulare: 
Die Teilnahme erfolgt schriftlich mit 
dem Projektantrag, welcher auf der 
Internetseite der Region „Schön-
burger Land“ zum Download veröf-
fentlicht ist:
www.region-schoenburgerland.de

Zur Einreichung des Vorhabens muss 
das Projektantragsformular ausgefüllt 
und die geforderten Unterlagen, 
Erklärungen und Nachweise ange-
fügt werden. Die weiteren im Aufruf 
bereitgestellten Unterlagen dienen 
der  Information zur detaillierten 
Darstellung des Vorhabens, damit 
dieses im Rahmen der Bewertung  
gemäß Kohärenz- und Rankingkri-
terien der Region eine ausreichende 
Anzahl von Punkten erreicht. Vorha-
ben, welche die Kohärenzkriterien 
nicht erfüllen, werden abgelehnt. 
Es wird darum gebeten, die Bera-
tungsmöglichkeiten des Regio-
nalmanagements zu nutzen. 

Grundlagen: 
− Entwicklungsprogramm für den 

ländlichen Raum im Freistaat 
Sachsen 2014 – 2020 (EPLR): 
http://www.smul.sachsen.de/
foerderung/3531.htm 

− Richtlinie LEADER/2014 des 
Sächsischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirt-
schaft: www.smul.sachsen.de/
foerderung/3663.htm

− LEADER-Entwicklungsstrate-
gie der Region „Schönburger 
Land“ vom 16. Juni 2015: 

 www.region-schoenburgerland.de 

Budget:
Für den 4. Projektaufruf 2016 stehen 
zur Verfügung:
04-2016-1.1: 100.000 EUR 
04-2016-2.1: 500.000 EUR 
04-2016-4.2: 500.000 EUR 

Antragsteller:
Antragberechtigte Vorhabenträger 
gemäß Aktionsplan: 
1.1.1  Kommunen, 
  Unternehmen, Private
2.1.3/
2.1.4 Unternehmen  
4.2.1/
4.2.2  Kommunen, Unterneh-

men, Private, Vereine, 
Sonstige  

Zu beachtende Angaben und 
Daten: 
Jeweilige Nr. des Aufrufs: 
04-2016-1.1/
04-2016-2.1/04-2016-4.2 
Datum des Aufrufs:  
20. Dezember 2016

Datum Abgabefrist:  
5. Mai 2017 (Posteingang)

Abgabe bei:  
LEADER-Region „Schönburger 
Land“ – Geschäftsstelle
Pachtergasse 14,  08396 Waldenburg

Vorhabenauswahl:
Sitzung des Koordinierungskreises 
am 21. Juni 2017

Hinweis: 
Mit der Antragsabgabe erklären 
sich die Vorhabenträger einverstan-
den, dass im Falle eines positiven 
Votums der Region vorhabenbezo-
gene Daten (Name des Vorhaben-
trägers, Bezeichnung des Vorhabens 
und ggf. Standort) veröffentlicht 
werden.

LEADER-Region „Schönburger Land“

4. Projektaufruf 2016
LEADER-Region „Schönburger Land“

Zum „Tag der offenen Tür“  in der Goetheschule Meerane wurde auch gebastelt.
Foto: Goetheschule Meerane

Traditionell öffnet die Goetheschule 
Meerane – Schule für Lernförde-
rung – dieses Jahr im Dezember 
ihre Türen für Eltern, Großeltern, 
Interessierte und Ehemalige. 
Zahlreiche Gäste besuchten das tolle 
Weihnachtsprogramm, welches 
vom Chor sowie der Musik- und 
Tanzgruppe in der gut gefüllten 
Aula der Schule aufgeführt wurde.  
Im gesamten Schulgelände ging es 
weihnachtlich zu. Es wurde gebas-
telt, gebacken und gesungen. Für 
das leibliche Wohl sorgten Roster, 
Krapfen, Sandwiches, Glühwein und 
Tee. Auch stand eine Vitamin-Nasch-
Bar mit frischem Obst zur Verfü-
gung. Durch die Unterstützung des 
Fördervereins der Schule, der Leh-
rer sowie der technischen Kräfte 
der Goetheschule war der „Tag der 
offenen Tür“ wieder ein gelungener 
Höhepunkt im Schulleben.

Goetheschule Meerane – Schule zur Lernförderung 

Gelungener 
„Tag der offenen Tür“ 
Weihnachtsprogramm überzeugte 

Beratende Regional-
managementstellen: 
Martin Böhm 
Pachtergasse 14 
08396  Waldenburg 
E-Mail: info@ 
 region-schoenburgerland.de 
Dr. Kersten Kruse 
Schönherrstraße 8 
09113 Chemnitz 
Telefon: 0371 49529777 
Fax: 0371-49529778  
E-Mail: kruse@dr-kruse-plan.de

Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) 
„Dr. Friedrich Dittes“ hat den 
Glauchauer Denkmalverein e. V. 
bei einem heimatgeschicht lichen 
 Projekt zur regionalen Postge-
schichte unterstützt. Der Fachbe-
reich Metalltechnik konzipierte, 
fertigte und montierte Ständer und 
Rahmen zum Aufstellen und Einbau 
von zehn Erläuterungstafeln zur His-
torie der Post in einer sehr koope-
rativen Zusammenarbeit mit dem 
Denkmalverein.
Im Dezember konnten die fertigen 
Ständer zusammen mit den Tafeln 
an den Verein übergeben werden. 
Neben dem Leiter des Beruflichen 
Schulzentrums Gunar Scholz und 
dem Fachbereichsleiter Joachim 
Schönherr waren die Auszubilden-
den des Berufsvorbereitungsjahres 
gekommen, um der Vorsitzenden 
des Denkmalvereins Monika Hanns 
ihre Arbeit persönlich zu über-
reichen. 

Während der Übergabe fielen 
zahlreiche gute Worte zu der bis-
herigen Zusammenarbeit, mit dem 
ausgesprochenen Wunsch, diese zu 
pflegen und zu vertiefen.  Die erste 
Tafel wurde bereits zum Termin 
symbolisch für all die anderen am 
Schulplatz 1, vor dem denkmalge-
schützten Gebäude des damaligen 
1. Glauchauer Neubaupostamtes 
und heutigen Multi funktionsraumes 
der Städtischen Altenheim gGmbH 
aufgebaut. Die weiteren neun 
Tafeln sollen direkt an den einstigen 
Poststraßen in der Nähe der histo-
rischen Kenn zeichen, den heute 
nur noch punktuell vorhandenen 
sogenannten Königlich-Sächsischen 
Meilensteinen, ihren Platz finden. 
Dank der guten Unterstützung von 
Gemeindeverwaltung und Hei-
matmuseum St. Egidien sowie des 
Geschichtsvereins Lichtenstein wird 
es möglich, die ehemalige Poststraße 
Glauchau-Lichtenstein durchgängig 

an allen fünf Standorten mit Erläu-
terungstafeln zu versehen und somit 
den ursprünglichen Verlauf auch 
heute noch gut nachzuvollziehen. 
Diese Art der Kennzeichnung von 
 ganzen Poststraßen und ehema-
ligen Standorten von Meilensteinen 
durch Erläuterungstafeln stellt eine 
erstmalige derartige Umsetzung in 
Sachsen dar.
Das Projekt wurde möglich durch 
die freundliche Unterstützung der 
Sparkasse Chemnitz.

BSZ „Dr. Friedrich Dittes“ Glauchau

Postgeschichte wird dokumentiert
BSZ – Partner des Denkmalvereins

Schulleiter Gunar Scholz 
und seine Schüler präsentierten die 

neuen Erläuterungstafeln.
Foto: Landratsamt Pressestelle

Kontakt Denkmalverein 
Glauchau:
Peter Dittmann 
Denkmalverein Glauchau e.  V.  
- Verein für Stadtgeschichte  
und Denkmalpflege in Glauchau 
Theaterstraße 54, 08371 Glauchau 
Telefon: 03763 418698 
Mobil: 0172 3767220
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„Kegeln“
13. Februar 2017
10:00 bis 12:00 Uhr
Kegelbahn Crimmitschau, 
Friederike-Peuschel-Straße 5
Teilnehmergebühr: 1 EUR
Bitte saubere Sportschuhe mit 
 heller, abriebfester Sohle mitbrin-
gen! 

„Ski- und Snowboardtrip“
14. Februar 2017 
08:30 bis 16:00 Uhr
Skigebiet Pleßberg 
(Für Anfänger und Fortgeschrittene 
im Alter von 14 bis 17 Jahren)
Teilnehmergebühr: 35 EUR 
(ohne Verpflegung)
Einfache Richtungsänderungen und 
Bremsen mit Ski bzw. Snowboard 
sollten beherrscht werden. Ein 
Übungsleiter wird zur Verbesse-
rung der Fahrtechnik vor Ort sein. 

„Eislaufen +
Eisstockschießen“
15. Februar 2017 und
22. Februar 2017
jeweils 10:00 bis 12:00 Uhr
Eisbahn Zwickau, Platz der Völker-
freundschaft 
(für Anfänger im Alter von vier bis 
sieben Jahren)
Teilnehmergebühr: 2,50 EUR
Schlittschuhe können ausgeliehen 
werden. Bitte eine Woche vorher 
die Schuhgrößen mitteilen. 
Zusätzlich wird auch Eisstockschie-
ßen angeboten. 

„Eislaufen“
16. Februar 2017 
08:45 bis 09:45 Uhr
Eisstadion Crimmitschau, 
Waldstraße 69, Crimmitschau
Teilnehmergebühr: 2 EUR
Wer keine Schlittschuhe und keinen 
Helm hat, kann dies vor Ort auslei-
hen. Danach kann der 1. Männer-
mannschaft beim Training zuge-
schaut und eine Führung durch das 
Stadion gemacht werden. 

„Bouldern & Klettern“
16. Februar 2017 
09:00 bis 12:00  Uhr
Kletterhalle Knopffabrik 
Moritzstraße, Zwickau
Teilnehmergebühr: 2,50 EUR
Bitte Sportsachen und saubere 
Turnschuhe mitbringen! 

„Anschubwettbewerb 
im Rodeln“
20. und 21. Februar 2017 
jeweils von  09:00 bis 12:00 Uhr
Rodelbahn Westsachsenstadion, 
Zwickau
Teilnehmergebühr: 1 EUR
Mitzubringen ist ein  fahrbarer 
Untersatz, wie zum Beispiel 
Po-Rutscher, Plasteschüssel, Wok. 
Es ist alles, was rutscht, erlaubt. 

„Schnupperkurs Tauchen“
21. Februar 2017
10:00 bis 12:00  Uhr
Glück-Auf-Schwimmhalle Zwickau
Teilnehmergebühr: 1 EUR
Eine Einverständniserklärung 
der Eltern und der Nachweis der 
Schwimmfähigkeit sind vorzulegen. 
Treff ist im Vorraum der Schwimm-
halle.

„Boxen“
22. Februar 2017,
10:00 bis 11:30 Uhr
KSSV Boxclub Zwickau, Äußere 
Dresdner Straße 8, 08066 Zwickau 
(Eingang: links um das Gebäude)
Teilnehmergebühr: 1 EUR
(Für Kinder ab neun Jahre)

„Kinder-Yoga“
23. Februar 2017 
10:00 bis 12:00 Uhr
Sportforum „Sojus“,
Wostokweg 31, Zwickau
Teilnehmergebühr: 1 EUR

„Klettern“
24. Februar 2017 
10:00 bis 12:00 Uhr
Gesundheitszentrum am Rudolf 
Virchow Klinikum Glauchau
Teilnehmergebühr: 2 EUR

„Reitkurs“
14. bis 17. Februar 2017 
täglich von 10:00 bis 12:00 Uhr
Reitanlage Saarstraße, Zwickau
Teilnehmergebühr:  25 EUR 
(Die Bezahlung erfolgt zum Kurs-
beginn vor Ort.)

Ski- und Snowboardcamp
Schöneck
Die Kreissportjugend Zwickau 
organsiert mit der Kreissportju-
gend Vogtland in den Winterferien 
ein Ski- und Snowboardcamp für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
im  Alter von 11 bis 16 Jahren. Ein 
lizensierter Ski- und Snowboard-
lehrer wird den Teilnehmern tat-
kräftig zur Seite stehen. Die Teil-
nehmer sind in einer Sportpension 
untergebracht. Die An- und Abreise 
muss selbst organisiert werden.

Termin:  22. bis 26. Februar 2017
Ort: Skiwelt Schöneck 
Teilnehmergebühr: 310 EUR inklu-
sive Vollpension und Skipass
Ausleihe von Ausrüstung ist vor Ort 
gegen Aufpreis möglich.

Kreissportbund Zwickau

Winterferienprogramm 2017 
Kreissportbund in Zusammenarbeit mit Sportvereinen des Landkreises

Pressestelle

6. AbenteuerTage – Hauptvorträge 
Fortsetzung Titelseite

Veranstaltungstipps

Die Narren sind los
24. Meeraner Straßenfasching 

Faschingsfreunde aufgepasst: Nur noch wenige Tage, dann werden die 
Meeraner Straßen wieder bunt – zum 24. Meeraner Straßenfasching! 
Das närrische Spektakel startet am 4. Februar 2017, pünktlich 13:13 Uhr 
an der Stadthalle. 
Mit dabei Faschingsvereine, Musik- und Tanzgruppen aus Meerane und der 
Region und tausende Närrinnen und Narren entlang der Umzugsstrecke. 
„Bis Anfang Januar hatten wir bereits 31 Anmeldungen von Gruppen mit 
ca. 570 Mitwirkenden und 25 Fahrzeugen“, freut sich Cornelia Marschalek 
von den „Meeraner Pflasterköppen“, die das närrische Treiben organisieren. 
Erwartet werden viele bekannte Akteure des Meeraner Straßenfaschings, 
doch auch 2017 können neue Mitstreiter begrüßt werden. „Erstmals 
dabei sind die Crocodile Dancer vom ZFC Meuselwitz, Nicky vom Clan 
McGregor – Mosel e. V. und der Tanzsportverein Greiz. Für Musik im Umzug 
sorgen die bekannten Guggemusik-Gruppen Meeraner Gnallschoddn ´95, 
Rasselbande ´97, Draufgänger-Guggis und Urknall-Westsachsen-Gugge 
sowie der Meeraner Blasmusikverein 1968 e. V. 
Wir freuen uns auf die Meeta-Girls, den Tanzboden e. V.  Meerane und alle 
anderen Teilnehmer! Den Zug anführen werden wieder die Reiter vom „Rei-
terhof Pfitzner“, informiert Cornelia Marschalek. Natürlich sind auch die 
„Meeraner Pflasterköppe“ selbst im Umzug vertreten, begleitet von ihrem 
Maskottchen, dem „Straßenkehr-Bär“. Auch die Stadtverwaltung Meerane 
ist wieder mit einem Wagen im Umzug dabei!

Deutsches Landwirtschaftsmuseum  
Schloss Blankenhain startet in Saison
Vielseitiges und Interessantes auch 2017

Am 10. Februar 2017 findet um 10:00 Uhr die Eröffnung der Museums- 
saison 2017 mit der Eröffnung der Sonderausstellung A. Kunath „Holz-
schnitte Schlösser Sachsens“ und bemalte Möbel Mitteldeutschlands aus der 
Sammlung des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain 
statt.
„Vom Bauernhof zur LPG“ lautet der Titel der Sonntagsführung zur Land-
wirtschaftsgeschichte der DDR am 19. Februar 2017. Die Führung beginnt 
um 14:00 Uhr.

Burg startet Ausstellungssaison
Malerei und Grafik auf  Burg Schönfels

Am 12. Februar 2017 wird um 15:00 Uhr auf der Burg Schönfels die erste Son-
derschau des Jahres mit Malerei und Grafik aus dem Förderstudio des Kunst-
vereins Zwickau e. V. eröffnet. Das Förderstudio arbeitet seit 25 Jahren in der 
Galerie am Domhof in Zwickau und führt damit in veränderter Form das Erbe 
der legendären Mal- und Zeichenschule von Karl-Heinz Schuster und Prof. Carl 
Michel fort. Es ermöglicht eine künstlerische Ausbildung unter fachkundiger 
Anleitung, die für zahlreiche Teilnehmer Grundlage für ein späteres künstle-
risches Studium wurde. Im Ergebnis des leidenschaftlichen Kunstmachens 
der Teilnehmer unter derzeitiger Leitung von Gerhard Bachmann entstehen 
Arbeiten unterschiedlicher Genres und Techniken, die bereits in verschiede-
nen Gemeinschafts- und Einzelausstellungen in der Region gezeigt wurden. 
Die Laudatio zur Ausstellungseröffnung hält Dr. Gisbert Wagner aus Zwickau.
Für die musikalische Umrahmung sorgt Regine Meyer aus Lichtentanne. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung kann vom 12. Feb-
ruar bis zum 14. Mai 2017 besucht werden.

Foto:  Archiv Stadt Meerane

Foto: Archiv Landratsamt

Die Anmeldung zu den vorgenann-
ten Kursen muss bis zum 
3. Februar 2017 schriftlich beim 
Kreissportbund Zwickau, Stift-
straße 11, 08056 Zwickau oder 
telefonisch unter 0375 818911-0 
erfolgen. Liegen keine Meldungen 
vor, entfallen diese Maßnahmen. 
Die Einrichtungen entrichten den 
Teilnehmerbeitrag für die vorher 
angemeldeten Kinder.

Freitag, 3. März 2017
20:00 Uhr: Arved Fuchs: GRÖN-
LAND „35 Jahre Abenteuer in Eis 
& Schnee“

Sonnabend, 4. März 2017
11:00 Uhr: Thomas Sbampato: 
Kanada – Alaska „North of Normal“
14:00 Uhr: Axel Brümmer & Peter 
Glöckner, Südamerika querdurch

„Vom Pazifik zum Atlantik“
17:00 Uhr: Freya Hoffmeister: 
„THINK BIGGER“ Survived-Re-
kord-Umrundung von Südamerika 
im Seekajak
20:00 Uhr: Heinz Zak: Senkrechte 
Abenteuer

Sonntag, 5. März 2017
11:00 Uhr: Gil Bretschneider: 

ISLAND „wild & ungezähmt“ 430 
Kilometer  zu Fuß – 2 800 Kilome-
ter Fahrrad – 80 Kilometer Kajak 
14:30 Uhr: David Bittner: Unter 
Bären II, Abenteuer in der Wildnis 
von Alaska
18:00 Uhr: Heiko Beyer: Argenti-
nien „Abenteuer zwischen Tropen 
und Eis“

Anmeldung: 
bis 31. Januar 2017 
Telefon: 0375 818911-0 
 
Bei zu wenigen Anmeldungen wird 
der Kurs nicht durchgeführt. 
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SPORTLERWAHL

SPORTLER DES JAHRES 2016

WAHLSPORTLER
LANDKREIS ZWICKAU

2016

Jonas Büchl
Laurin Drescher
Phil Hochmuth
Walter Kapferer
Tim Kuhn
Nick Neumann-Manz
Fridtjof Petzold
Michael Schumacher
Alexander Werner

Raketenmodellsportclub Zwickau
ESV Lok Zwickau
RV Germania 1904 Oberschindmaas
SG Meerane 02
SV Vorwärts Zwickau
SV Sachsenring HOT
Crimmitschauer Polizeisportverein
ESV Lok Zwickau
SV Zwickau von 1904

Raketenmodellsport
Radrennsport
Kunstradfahren
Badminton
Leichtathletik
Tischtennis
Eisschnelllauf
Gerätturnen
Schwimmen

S
p
o
rt

le
r

Petra Büchler
Johanna Gläser
Johanna Glotz
Gisela Gruner
Antje Herfurth
Franziska-Marie Kaufmann
Alexandra Lampert
Ciara Mäuer
Ines Rongstock
Lena Schnabel
Yasmin Ulbrich

Tischtennis
Synchronschwimmen
Reitsport
Schwimmen
Triathlon
Leichtathletik
Leichtathletik
Gerätturnen
Kegeln
Kunstradfahren
Leichtathletik

ESV Lok Zwickau
1. SC Flamingo Zwickau
Reit- und Fahrverein Glauchau
SSV Blau-Weiß Gersdorf
SV Zwickau von 1904
SV Vorwärts Zwickau
SV Sachsenring HOT
ESV Lok Zwickau
KSV Sachsenring HOT
RV Germania 1904 Oberschindmaas
SG Motor Thurm

S
p
o
rt

le
ri
n

1. Frauenmannschaft
1. Männermannschaft
1. Männermannschaft
1. Männermannschaft
2. Frauenmannschaft
2. Männermannschaft
Felix Bahn und Lorenz Knorr
Tobias Heinze und 
Maximilian Illmann
Jugendgruppe
Mädchenmannschaft
Quadrille-Team
Seniorenmannschaft
Vierer-Mannschaft

BSV Sachsen Zwickau
HC Glauchau/Meerane
KSV Glauchau
SV Zwickau von 1904
ESV Lok Zwickau
SV Sachsenring HOT
RV Germania 1904 Oberschindmaas

ESV Lok Zwickau
1. SC Flamingo Zwickau
BSV Sachsen Zwickau
Reitverein Oberlungwitz
SV Rot-Weiß Werdau
ESV Lok Zwickau

Handball
Handball
Kanupolo
Wasserball
Gerätturnen
Tischtennis
Kunstradfahren

Rodeln
Synchronschwimmen
Handball
Reitsport
Kegeln
Kunstradfahren

M
a

n
n

s
c
h

a
ft

Absender

Vorname Name

PLZ Wohnort

Straße

E-Mail (freiwillig)

Bitte Sie in jeder der drei kreuzen 
Kategorien jeweils Ihren einen 
Favoriten des Jahres 2016 an.

Ausgefüllt mit Ihrem Namen und 
Ihrer Anschrift Sie den senden 

Coupon bitte an den Kreissport-
bund Zwickau, Stiftstraße 11, 
08056 Zwickau oder ihn in geben 
einer der Bürgerservicestellen 
des Landkreises ab.

Ausführlichere Informationen 
finden Sie im Amtsblatt des 
L a n d k r e i s e s  o d e r   ü b e r
www.landkreis-zwickau.de und 
unter www.kreissportbund-
zwickau.de.

Mit freundlicher Unterstützung

Unterschrift

Einsendeschluss: 31. Januar 2017

Am Donnerstag, dem 2. Februar 
2017, wird um 18:00 Uhr in der 
Galerie des Landkreises Zwickau 
im Verwaltungszentrum Werdau, 
Königswalder Straße 18, unter 
dem Titel „Künstlerische Neujahrs-
grüße” eine Ausstellung mit künst-
lerisch gestalteten Grußkarten aus 
der Sammlung des Werdauer Malers 
Jürgen Szajny eröffnet. Dieser 
pflegt seit 1970 die lange Künstler-
tradition, sich zu Neujahr mit einem 
künstlerisch gestalteten Kartengruß 
Glück zu wünschen. „Fürs Glück“ 

ist die wörtliche Übersetzung von „pour feliciter“ oder „pro felicitate“. Die  
Initialen dieser Wörter sind international in der Künstlerszene gebräuchlich. 
Ein „PF“ wird an Freunde, Familie und an Kunstfreunde verschickt, häufig 
mit Jahreszahl und aktuellem Bezug und ist bei Sammlern sehr begehrt. Die 
kleinen Gelegenheitswerke, gemalt, in verschiedenen Techniken gedruckt, 
in Metall getrieben, aus Keramik oder mit feinster Nadel genäht, werden mit 
witzigen, zutiefst philosophischen, das Wohl des anderen im Sinne haben-
den, eine hoffentlich erfreuliche Zukunft verheißenden und durchweg Glück 
im neuen Jahr wünschenden Worten versehen. So erreichen jedes Jahr an 
die einhundert Neujahrsgrüße den Gartenweg in Werdau. Eine ansehnliche 
Sammlung ist es über die Jahre geworden. Deshalb lohnt es sich, eine Aus-
wahl der sehenswerten Stücke einem größeren Publikum zu präsentieren. 
Auch im Hinblick auf die Neuen Medien, die das Originale, von Hand gefer-
tigte, verdrängen. Die Einführung in die Ausstellung spricht der Sammler 
selbst. Die musikalische Umrahmung gestalten Thomas Zach (Gitarre) und 
Marek Arnold (Saxofon).
Die Ausstellung ist bis zum 21. April 2017 zu den Öffnungszeiten des Ver-
waltungszentrums in Werdau – dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 
bis 18:00 Uhr sowie donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 
15:00 Uhr –  zu sehen.

„TABALUGA und die Zeichen der Zeit“
Minikosmos Lichtenstein lädt zu Besuch ein

Der Minikosmos Lichtenstein ist in den Winterferien vom 11. bis 26. Februar 
2017 – täglich ab 10:00 Uhr geöffnet. Gezeigt werden viele schöne Pro-
gramme für große & kleine Sternenweltentdecker.  Ein Tipp ist „TABALUGA 
und die Zeichen der Zeit“ (empfohlen ab sechs Jahre). „TABALUGA und die 
Zeichen der Zeit“ ist ein Film mit unglaublich mitreißender Musik von Peter 
Maffay, die zum Mitsingen und Mitklatschen einlädt – ein toller Familienfilm 
mit fantastischen Bildern. Begleitet den kleinen grünen Drachen auf seiner 
Reise, die Zeit zu enträtseln, warum man sie nicht kaufen kann, sie begrenzt 
ist und nur in seinen Träumen anhält. Ein Film mit so vielen Botschaften für 
Groß & Klein. „Geht achtsam um mit der Zeit, ist sie einmal verronnen, lässt 
sie sich nicht zurückholen.“ Zu sehen ist „TABALUGA und die Zeichen der 
Zeit“ zu den Öffnungszeiten jeweils um 13:00 Uhr.

Veranstaltungstipps

„Künstlerische Neujahrsgrüße“  
Ausstellung künstlerisch gestalteter Grußkarten 

Eintrittspreise „TABALUGA“: 
Erwachsene: 9 EUR, Kinder 8 EUR

Weitere Informationen:
Telefon:  037204 72255 oder 
Homepage: www.planetarium-
 lichtenstein.de

Foto:  Andreas Kretschel

Pressestelle

Sportlerwahl 2016  
Jetzt abstimmen!

Noch bis zum 31. Januar 2017 können sich alle Ein-
wohner des Landkreises Zwickau an der Sportlerumfrage 
als gemeinsame Aktion des Kreissportbundes Zwickau 
und des Landkreises Zwickau beteiligen. Bereits zum 
fünften Mal sollen damit die beliebtesten Sportlerin-
nen, Sportler und Mannschaften der Region des Jahres 
2016 gekürt werden. Die Teilnehmer wählen dabei aus 
drei Kategorien, weiblich, männlich und Mannschaften, 
jeweils ihren einen Favoriten aus. Vorgeschlagen wurden 
die Sportler durch die im Kreissportbund organisierten 
Vereine. Nähere Informationen zu den Kandidaten und 
ihren sportlichen Erfolgen im Jahr 2016 können im Amts-
blatt Dezember nachgelesen werden. Die Stimmabgabe 

kann schriftlich oder mittels Button im Internet unter 
www.kreissportbund-zwickau.de erfolgen. Nur die bis 
zum  31. Januar 2017 eingegangenen Stimmen kommen 
in die Wertung!
Die Stimmzettel sind an den Kreissportbund des Land-
kreises Zwickau, Stiftstraße 11 in 08056 Zwickau zu 
adressieren oder können in den Bürgerservicestellen 
des Landratsamtes in Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, 
Limbach-Oberfrohna, Werdau oder Zwickau abgegeben 
werden. 
Die Sieger der Sportlerumfrage 2016 werden zum Sport-
lerball im März 2017 in der Sachsenlandhalle Glauchau 
ausgezeichnet. Bis dato heißt es, rege abzustimmen. 

✁ ✁ ✁


